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Einleitung  

Seit mehreren Jahren gibt es zunehmend Forschungen zu LSBTI*
1
- Themen, dabei 

sind Studien zu Trans*Menschen jedoch nach wie vor unterpräsentiert. Kein Wunder 

Anbetracht der Tatsache, dass diese erst seit der Jahrtausendwende verstärkt in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen und deren Lebenslagen beforscht wurden (vgl. 

Kugler/Nordt, 2015, S. 207).  

Die wenigen Studien, die es im deutschsprachigen Raum gibt, lassen bisher wenige 

Schlussfolgerungen zu, wie es Trans*Menschen in ihrer Kindheit und Jugend ergeht 

und mit welchen Herausforderungen sie sich in ihren verschiedenen Lebensbereichen 

auseinander setzen müssen. Außerdem sind die Studien meist retrospektiv, aus 

klinischer oder psychosomatischer Sicht angelegt oder erfassen lediglich den IST- 

Stand von schon Erwachsenen  (vgl. KgKJH
2
, 2014, S. 13f.).  

Mit dem Einrichten von Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbüros erfuhren 

auch die Themen  rund um LSBTI- Bedarfslagen neuen Aufwind und gaben unter 

anderem Impulse für die Änderung schon lang umstrittener gesetzlicher 

Bestimmungen für Trans*Menschen. 

Auch auf Bundesebene lassen sich Änderungen feststellen. So hat die 

Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie die besondere 

Situation von inter- und transsexuellen Menschen in den Blick nehmen will (vgl. 

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/2482, 2014, S. 2). Dem folgend wurde im 

September des letzten Jahres eine interministerielle Arbeitsgruppe mit dem Titel 

„Intersexualität/Transsexualität“ gegründet, die sich der Thematik widmen soll (vgl. 

KgKJH, 2014, S. 260).  

Doch nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Bundesländerebene sind 

Vorstöße zu verzeichnen. So wurde dem Landtag Sachsen- Anhalts zum Beispiel im 

Mai 2013 ein Entwurf für einen „gesamtgesellschaftlichen Aktionsplan für 

                                                 

1
 u.a. als Selbstbezeichnung von lesbisch, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 

2
 Kompetenzzentrum für geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen- Anhalt e.V. 
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Akzeptanz von Lesben und Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen und 

gegen Homo- und Transphobie“ vorgelegt (vgl. Drs. 6/2100). Dass die Thematik 

jedoch nach wie vor noch wenig angegangen wird, zeigt sich u.a. darin, dass nur in 

sieben Bundesländern explizite Beratungsmöglichkeiten ausgewiesen werden.  

Auf den Schulkontext geschaut, lassen sich in elf Bundesländern 

Sensibilisierungsversuche, Aktionen und Maßnahmen finden (vgl. Deutscher 

Bundestag, Drucksache 18/2482, 2014, S. 4ff.). Diese werden getreu Comenius‘ 

Anspruchs der „Bildung für alle“ von mehreren pädagogischen Strömungen 

unterstützt, die die soziale Ungleichheit hinsichtlich verschiedener Aspekte u.a. in 

Bezugnahme auf Geschlechterhierarchien und -systeme in den Blick nehmen. Zu 

nennen sind hier die Geschlechterpädagogik, Queer-Theorien, die Soziale Arbeit 

sowie die Inklusive Pädagogik (vgl. Schmidt/Schondelmayer, 2015, S. 223). Unter 

anderem haben diese dazu beigetragen, dass auch das Medieninteresse an dieser 

Thematik in den letzten Jahren zugenommen hat. Zunehmend gerieten dabei auch 

Kinder in den Fokus, die in verschiedenen Formaten zu Wort gebeten wurden und 

aus ihrem Leben berichteten (vgl. zahlreiche TV-Berichte und Zeitungsartikel u.a. 

Beitrag bei Stern TV). Diese Berichte spiegeln jedoch meist inszenierte 

Einzelschicksale wieder und können nicht den bisher dürftigen Forschungsstand 

ersetzen.  

In wenigen Bundesländern wurden bereits Studien erhoben, die speziell 

Trans*Kinder und *Jugendliche in den Mittelpunkt rücken. Eine deutschlandweite 

Studie wird gerade vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführt, auf deren Ergebnisse 

jedoch noch kein Zugriff möglich ist. In manchen Bundesländern wie bspw. Bayern 

resultierten aus diesen Forschungen inzwischen Ratgeber, unter anderem für die 

Schule.  

Diese ist Dank Schulpflicht und Homeschoolingverbot ein Kontext, dem sich Kinder 

und Jugendliche nicht entziehen können.  Es sei denn sie riskieren Strafverfahren. 

Damit gehört sie zwangsläufig zu den Lebensbereichen mit denen auch 

Trans*Kinder und *Jugendliche in Berührung kommen- mit dem sie umgehen 

müssen ohne ausbrechen zu können, der demnach alle betrifft (vgl. Brandt auf taz.de, 

Mitarbeiter Lambda e.V., 2013, o.S.).  
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Ziel dieser Arbeit ist es, die speziellen Problemlagen von Trans*Kindern und 

*Jugendlichen insbesondere in Bezug auf den Lebensbereich Schule 

herauszuarbeiten. Im dem Zusammenhang soll untersucht werden, welchen Beitrag 

die Angewandten Kindheitswissenschaften leisten können, um diese Gruppe zu 

unterstützen. Insbesondere in den Diversity Studies wird während des Studiums die 

Relevanz von Geschlechterkonstruktionen gerade im schulischen Kontext 

herausgestellt.  

In dieser Arbeit wird im ersten Kapitel zunächst auf verschiedene Begrifflichkeiten 

eingegangen und Präferenzen werden erläutert. Das zweite Kapitel beinhaltet die 

Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. Im darauf folgenden Themenblock 

stehen die Rahmenlebensbedingungen im Fokus, die auch Strahlkraft auf den 

Bereich Schule besitzen und deshalb diesem voran gestellt sind. Der dritte inhaltliche 

Teil widmet sich der Kernfrage nach der speziellen Situation im Kontext Schule.  

Dazu wird zunächst die Relevanz von Normen und Abweichungen betrachtet. Im 

Weiteren wird das Stigma- Konzept nach Goffman auf dessen Bedeutung für 

Trans*Kinder und *Jugendliche geprüft und das Thema Diskriminierungen 

aufgegriffen. Anschließend werden Strategien der Kinder und Jugendlichen im 

Hinblick auf diese herausgearbeitet und Unterstützungs- und Widerstandsfaktoren 

beispielhaft benannt.  

Abgerundet wird die Arbeit, in dem sie den Bezug zu den Angewandten 

Kindheitswissenschaften herstellt. Dazu wird deren Blick auf Trans*Kinder und 

*Jugendliche betrachtet, in dem deren theoretische Hintergründe auf Konzepte hin 

untersucht werden, die für Trans*Kinder und *Jugendliche von Bedeutung sind. 

Außerdem werden die späteren Praxisfelder aufgezeigt und deren Möglichkeiten zur 

Begleitung dieser Gruppe und deren Potential für die Unterstützung möglicher 

Veränderungsbedarfe herausgefiltert. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit mit 

Ausblick. 

In den Ausführungen werden fachlich- theoretische Sachverhalte mit Aussagen oder 

O- Tönen von Trans*Kindern und *Jugendlichen und den sie betreuenden (Fach-) 

Personen ergänzt. Damit soll deren Akteurstatus gebührend berücksichtigt werden. 
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Der Arbeit liegen mehrere Hypothesen zugrunde, die es zu prüfen gilt. Zum Einen 

wird angenommen, dass Trans*Kinder und *Jugendliche aufgrund bestehender 

Normen Herausforderungen gerade hinsichtlich von Diskriminierungen im 

schulischen Alltag zu bewältigen haben. Zum Anderen besteht die Annahme, dass sie 

im schulischen Kontext oft nicht von Anfang an mitgedacht werden. Die dritte 

Annahme bezieht sich auf die Fachkräfte der schulischen Bildung. Hier existiert die 

Hypothese, dass im Umgang mit Trans*Kindern und *Jugendlichen sehr viel 

Unsicherheit und auch Unwissenheit besteht, was wiederum Konsequenzen für diese 

hat. Die vierte und letzte Annahme, die überprüft werden soll, bezieht sich auf die 

Angewandten Kindheitswissenschaften. Von diesen wird angenommen, dass sie 

einen Beitrag zur Unterstützung von Trans*Kindern und *Jugendlichen u.a. 

hinsichtlich der schulischen Problemlagen leisten können. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit dürften insbesondere für Fachkräfte aus dem Bereich 

der schulischen Bildung und deren Umfeld von Interesse sein. Parallelen lassen sich 

jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die in der außerschulischen Bildung 

Tätigen ziehen. Diese Parallelen können als Impuls für den Umgang mit Menschen, 

die sich außerhalb der zwei beim verpflichtenden Gender Mainstreaming 

hauptsächlich berücksichtigten Genderpole verorten, genutzt werden. Auch 

klinisches Personal und politische Interessenvertreter_innen können womöglich 

Fakten, die für deren speziellen Bereich von Bedeutung sind, herausfiltern und als 

Diskussionsgrundlage oder Handlungsanregung verwenden. 

Damit wird der Motivation Rechnung getragen diese Kinder und Jugendlichen vom 

Rand der Betrachtung aus ihrer Nischenposition herauszulösen. Ihnen soll eine 

Position zuteilwerden, die ihnen wie jedem anderen Menschen auch gebührt  eine 

beachtete und mitgedachte. Warum gerade mit dem Schwerpunkt auf den Rahmen 

Schule? Dieser Rahmen birgt durch seinen Zwangskontext für alle Kinder und 

Jugendlichen spezifische Problemlagen, die für sich allein betrachtet schon einen 

hohen Grad an benötigten Kompetenzen verlangen und Konsequenzen auch für 

Mitlernende bereithalten. Unter anderem der Umgang mit allen Individuen einer 

zwangsweise zusammengefassten Gruppe, beinhaltet zahlreiche Herausforderungen. 

Als Mensch, der auf die eine oder andere Weise zudem noch nonkonform 

heraussticht, sind diese, so ist die Annahme, noch um einiges schwerwiegender. Wie 
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damit umgehen? Mit einem besonderen Lebensweg  der nach meiner Überzeugung 

besonders faszinierend und betrachtenswert ist.  

Als theoretischer Hintergrund werden unter anderem Gesetze, klinische Standards 

und Prinzipien, Entwicklungsmodelle, Ratgeber und verschiedene Konzepte, die 

gerade in den Angewandten Kindheitswissenschaften relevant sind, herangezogen.  

Als Hauptquellen dienen: 

 der 2015 herausgegebene Band „Selbstbestimmung und Anerkennung sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt, Lebenswirklichkeiten, Forschungsergebnisse und 

Bildungsbausteine“ 

 die 2014 vom Kompetenzzentrum für geschlechtergerechte Kinder- und 

Jugendhilfe Sachsen Anhalt e.V. durchgeführte Studie „unsicher. klar. 

selbstbestimmt: Wege von Trans*Kindern, *Jugendlichen und jungen 

*Erwachsenen in Sachsen- Anhalt“ 

 die  „Studie zur Lebenssituation von Transsexuellen in Nordrhein-Westfalen“  

 der 2008 erschienene Band „Angewandte Kindheitswissenschaften: Eine 

Einführung für Studium und Praxis“ 

Beim Schreiben besteht das Bestreben eine neutrale, deskriptive, analysierende, nicht 

normierende Sichtweise einzunehmen. Wenn trotzdem der Eindruck entsteht, dass 

Normierungen vorkommen, kann das sowohl den Quellen wie auch der Verhaftung 

der Autorin in dieser zweigeschlechtlich normierten Welt geschuldet sein, ist jedoch 

keinesfalls beabsichtigt.     
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1. Begriffsdefinition Trans*  

In der Arbeit mit Trans*Kindern und *Jugendlichen beginnt die Unsicherheit oft 

schon bei den Begrifflichkeiten. Diese resultiert aus der Frage, ob sie überhaupt 

speziell benannt werden sollen und ob die gewählte Benennung von den Kindern und 

Jugendlichen positiv gewertet wird. Oftmals werden gewählte Bezeichnungen ihnen 

nicht vollständig gerecht und stellen eventuell Facetten in den Vordergrund, die sie 

selbst nicht vorrangig sehen. 

In der vorliegenden Arbeit wird von der Bezeichnung „Trans*/ trans*“ Gebrauch 

gemacht. Die Entscheidung für diese fiel aus dem Umstand heraus, dass sie als 

Selbstbezeichnung im LSBTIQ*- Kontext weitestgehend Akzeptanz findet und mit 

dem Asterix (*) verschiedene Lebensentwürfe zur Identifizierung einschließt (vgl. 

Fuchs et al., 2012, S.122). Der Präfix kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und 

bedeutet so viel wie „jenseits, über, über- hin“ (vgl. Wahrig- Burfeind, 2010, S. 231). 

Damit fasst es alle Kinder und Jugendlichen, die sich in der vorgegebenen 

Geschlechternorm nicht zuordnen können oder wollen (vgl. Europäische 

Kommission, 2011, S. 14.). Viele von ihnen fühlen sich schon recht früh einem 

anderen als bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht zugehörig und streben oft im 

Verlauf  körperangleichende Maßnahmen und hormonelle Therapien an, um diesen 

Widerspruch zu beheben (vgl. Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung- gegen 

Diskriminierung, 2012, S. 8). 

Ebenso gebräuchliche Begriffe wie „transsexuell“, „transgeschlechtlich“, 

„transgender“ und „transident“ finden nur in festgesetzten Rahmenbezeichnungen 

wie beispielsweise dem „Transsexuellengesetz“ (TSG) Verwendung. Ersteres wird 

aufgrund des vermehrten Vorkommens in medizinischen und rechtlichen Kontexten 

und dem Suggerieren einer Störung von den damit Benannten oftmals abgelehnt (vgl. 

Fiedler, 2004, S. 137). Der Begriff führt zudem wegen des Anhanges „sexuell“ 

häufig zu Verwirrungen, da er vermeintlich eine gewisse sexuelle Orientierung 

vorgibt, die jedoch nicht zwangsläufig vorhanden ist (vgl. Mell, 2014, S. 85). Die 

folgenden zwei Begrifflichkeiten legen den Fokus stattdessen fast ausschließlich auf 

das biologische bzw. das soziale Geschlecht oder die Repräsentation von 

Geschlechterrollen (vgl. Hornscheidt, 2012, S. 122) und sind damit recht eng gefasst, 
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weshalb die Entscheidung gegen sie fiel. Der zunehmend in Veröffentlichungen 

gebrauchte Ausdruck „transident“, ist zwar offener, verdeutlicht jedoch ob der 

Konzentration auf  Identität zu wenig das Unbehagen  am zugewiesenen Geschlecht. 

Deshalb könnte angenommen werden, dass ein anderer Aspekt der Identität 

vorrangig ist (vgl. Mell, 2014, S. 85), weshalb er hier ebenso keine Verwendung 

findet. 
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2. Aktueller Forschungstand 

Um im Anschluss die Situation von Trans*Kindern und *Jugendlichen näher zu 

betrachten, soll zunächst geklärt werden, wie die aktuelle Forschungslage 

hinsichtlich dieser ist und welche Studien Anschluss für die aufgestellten 

Hypothesen bieten und deshalb in der Arbeit vermehrt bemüht werden.  

2010 stellte der bis 2012 amtierende Kommissar für Menschenrechte im Europarat 

Hammarberg, fest, dass es europaweit an Datenmaterial, Berichten und Forschungen 

zu Trans*Personen fehle (vgl. 2010, S. 7). An den bereits vorhandenen europäischen 

Studien lässt sich jedoch eine hohe Beteiligung deutscher Trans*Personen erkennen, 

deren Aussagen auch Rückschlüsse über die Situation in Deutschland zulassen (vgl. 

LesMigraS, 2012, S. 34)  nicht zwangsläufig hingegen über die von Kindern und 

Jugendlichen. Diese werden eher in neueren deutschen Studien durch retrospektive 

Aussagen zu multiplen Belastungssituationen während des Aufwachsens möglich, 

haben jedoch regionalen Bezug (vgl. Fuchs et al. 2012, Unterforsthuber 2011). Auch 

die neueste, erst kürzlich veröffentliche Studie vom Kompetenzzentrum 

geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen- Anhalt e.V., weist einen 

solchen auf, gibt aber erstmalig nicht nur retrospektive Sichtweisen wieder.  

Ergänzt werden können diese durch medizinische und psychologische Publikationen 

der letzten Jahre (Güldenring 2009, Fachzeitschriftenartikel z.B. Ärzteblatt, HIV & 

more), sexualpädagogische (Fiedler 2004 und 2010), gutachterliche (Rauchfleisch 

2007 und 2009, Bager/ Dr. Elsuni 2012), gesellschaftsanalysierende (Goffman 1975, 

Haupt 2010 u.a.) und autobiografische Werke (z.B. Buschbaum 2010)  sofern sie 

Aussagen zu Rahmenbedingungen und Wahrnehmungen der Kinder und 

Jugendlichen beinhalten.  

Ratgeber oder Aspekte herausgreifende Veröffentlichungen u.a. auch zu 

Fachtagungen, die in den letzten Jahren vorrangig von Interessenverbänden 

herausgegeben worden, können für die Fragestellung ebenso herangezogen werden. 

Diese nehmen vorrangig die Menschenrechtsperspektive in den Blick (Hammarberg 

2010, Focks 2014). Ergänzend können auch Zeitungsartikel oder themenspezifische 

Sammelbände (z.B. Schmidt/Schondelmayer/Schröder 2015) betrachtet werden.  
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Momentane Forschungsprojekte führt sowohl das Deutsche Jugendinstitut wie auch 

die Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin durch, die nach 

Veröffentlichung interessante Einblicke in das Leben von Trans*Kindern und 

*Jugendlichen liefern dürften. 
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3. Rahmenlebensbedingungen von Trans*Kindern und *Jugendlichen 

Nach der Einordnung der Begrifflichkeiten, soll es in diesem Kapitel darum gehen, 

die Rahmenbedingungen, in denen Trans*Kinder und *Jugendliche in Deutschland 

aufwachsen, herauszustellen. Dazu gehört auch der Blick auf die Darstellungsweisen 

in den unterschiedlichen Kontexten, die Rückschluss darauf geben können, wie 

Trans*Kinder und *Jugendliche wahrgenommen werden und welche Vorstellungen 

mit ihnen verbunden werden. Es wird vermutet, dass diese erheblichen Einfluss auf 

deren Selbstwahrnehmung und Identitätsbildung ausüben und auf den anschließend 

betrachteten Lebensbereich der Schule enorm ausstrahlen.  

3.1 Trans*Kinder und *Jugendliche in Statistiken 

Ein Ansatzpunkt zur Wahrnehmung von Menschengruppen findet sich in deren 

Auftreten in Statistiken. Je präsenter sie in diesen sind und je weniger dieses von  

hohen Dunkelziffern ausgezeichnet ist, umso höher ist auch deren Vorhandensein in 

der öffentlichen Wahrnehmung. Qvortrop stellte zu Beginn der 90er fest, dass Kinder 

in Statistiken nur als Mitglieder von Haushalten und Familien, nicht jedoch als 

eigene Gruppe, untersucht wurden. Folglich blieben sie in den Statistiken und auch 

in der öffentlichen Wahrnehmung nahezu unsichtbar (vgl. Qvortrup, 1992, S. 16f.). 

Dieser Umstand hat sich inzwischen geändert. Inwiefern auch Trans*Kinder und 

*Jugendliche inzwischen in dieser Gruppe berücksichtigt werden, soll in diesem 

Kapitel untersucht werden.  

Die Recherche zu einem zahlenmäßigen Erfassen von Trans*Kindern und 

*Jugendlichen gestaltete sich schwierig. Die vorhandenen Erhebungen beziehen sich 

meist auf medizinische Klassifikationen und eingereichte gerichtliche Anträge und 

lassen damit eine hohe Dunkelziffer unerfasst. Nach der ECRI wurden in 

Deutschland zwischen 1995 und 2010 vor Gericht 11.514 Anträge auf Änderung des 

Vornamens oder des eingetragenen Geschlechts behandelt (vgl. ECRI, 2013, S. 35). 

Als genaue Zahl für die Antragstellung von Minderjährigen weist beispielsweise 

Berlin für das Jahr 2011 neun TSG-Anträge aus. Geschätzt wird jedoch eine 

Transgender- Prävalenz von 1:200 (vgl. Pohlkamp, 2010, S. 49). Ein statistisches 

Erfassen von Kindern und Jugendlichen gestaltet sich weitaus schwieriger, weil es 
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oft aufgrund der normbedingten Zurückhaltung und Anpassung derer gar nicht erst 

zu einer Diagnosestellung oder einer Antragstellung im Rahmen des TSG kommt 

und sie somit auch nicht zwangsläufig dort berücksichtigt werden (vgl. Fiedler, 2004, 

S. 154). Außerdem entsteht der Eindruck, dass bei erhobenen Daten verstärkt betont 

wird, wie gering der Anteil dieser „irreversiblen Geschlechtsidentitätsstörung“ bei 

Kindern und Jugendlichen ist und dass sie sich oft noch „auswächst“. 

Die folgenden Zitate verdeutlichen das:  

„Nach einer Längsschnittstudie sind Jungen, welche im Kindesalter ausgeprägte 

gegengeschlechtliche Verhaltensweisen zeigen, im Erwachsenenalter zu etwa 75 

Prozent gleichgeschlechtlich orientiert, 20 Prozent gegengeschlechtlich und nur 5 

Prozent entwickeln eine irreversible Geschlechtsidentitätsstörung im Sinne eines 

Transsexualismus.“ (Goecker/ Korte, 2007, o.S.)  

„Nur ein geringer Prozentsatz der Jugendlichen behält eine GIS in der Jugendzeit bei. 

Dieser Anteil wird etwa auf fünf Prozent der Kinder mit einer GIS geschätzt. Es 

handelt sich dabei vor allem um Kinder, die von frühester Kindheit an eine 

gegengeschlechtliche Identität strikt vertreten und zum Ausdruck gebracht haben.“ 

(Fiedler, 2010, o.S.) 

Das Statistische Bundesamt überbietet dieses „gering geschätzt“, indem es bei 

Kindern und Jugendlichen ebenso wie bei Erwachsenen lediglich die Kategorien 

„männlich“ und „weiblich“ erfasst. Das Pendant auf europäischer Ebene, „Eurostat“, 

handhabt es ebenso und bestätigt damit die dichotome Geschlechterordnung und das 

Ignorieren von Lebenswirklichkeiten, die dieser nicht entsprechen. Anders verhält es 

sich in den gesetzlichen Bestimmungen, die nachfolgend dargestellt werden. 

3.2 Trans*Kinder und *Jugendliche in gesetzlichen Bestimmungen 

Wie alle Kinder und Jugendlichen sind auch die, die sich selbst als trans* 

wahrnehmen, von zahlreichen Gesetzen umgeben und betroffen. In den folgenden 

Ausführungen wird sich herausstellen, ob sie durch diese mehr Einschränkungen und 

Bestimmungen erfahren als ihre Altersgenoss_innen und ob sie auch die ein oder 

andere gesetzliche Bestimmung zusätzlich betrifft.  
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Mit dem Verkünden der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die 

Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verpflichtete sich auch Deutschland als 

deren Mitglied zur Einhaltung dieser (vgl. Generalversammlung der Vereinten 

Nationen, 1948, S. 1). Diese Rechte umfassen unter anderen die 

Selbstbestimmungsrechte, die sich als Schutz der einzelnen Persönlichkeitsbereiche 

in der Verfassung wieder finden (vgl. Grundgesetz, Art.2). Da sie universal für alle 

Menschen gelten, schließen sie auch Minderjährige ein (vgl. Grundgesetz Art.1). 

Neben persönlichen Daten, dem Sexualbereich und dem Erscheinungsbild können sie 

auch weitere Lebenssachverhalte tangieren. Explizit wenn sie an Grundrechte 

anknüpfen, die mit der menschlichen Existenz einhergehen (vgl. Hofmann, 2011, S. 

23ff.).  

Für Trans*Kinder und *Jugendliche vor allem interessant, dürfte das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht sein. Hervorgegangen aus dem Grundrecht der freien Entfaltung 

der Persönlichkeit in Verbindung mit der unveräußerlichen Menschenwürde, schützt 

es insbesondere den Sexualbereich (NJW 1997, S. 1632). Neben dem Finden der 

eigenen Geschlechtsidentität, ist dem auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 

zuzuordnen, sowie es auch den Wunsch nach körperlicher Veränderung umfassen 

muss (vgl. Rothärmel, 2006, S. 281). Die Grundrechte können lediglich 

eingeschränkt werden, wenn sie denen anderer Personen entgegenstehen (vgl. Jarass, 

2012, S. 96).      

Abgesehen von den Grundrechten, kommen bei minderjährigen (Trans*)Personen 

auch die Elternrechte zum Einsatz. Das natürliche Elternrecht legt dabei fest, dass 

den Eltern das Recht auf Erziehung und Pflege ihres Kindes zusteht (vgl. 

Grundgesetz, Art. 6, Abs. 2). Das umschließt ihr Bemühen ihr Kind zu einer 

eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu erziehen, wobei dessen Bedürfnisse und 

Wünsche berücksichtigt werden sollen (vgl. Böckenförde, 1980, S. 65). Das 

Bürgerliche Gesetzbuch regelt zudem die Elterliche Sorge, die den Eltern unter 

anderem die Vertretungsvollmacht zum Wohle des Kindes gewährt, welche 

besonders bei rechtlichen und medizinischen Fragestellungen zum Tragen kommt 

(vgl. Huber, 2012, § 1626 Rn. 7). Nicht geregelt ist dabei, ab wann ein Kind voll 

einwilligungsfähig ist und damit von den Eltern unabhängig Entscheidungen treffen 

darf (vgl. Bager/Göttsche, 2015, S. 122). Grundsätzlich festgeschrieben ist lediglich, 
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dass die Elterliche Sorge indem Maße zurücktritt wie das Kind zunehmend 

selbstverantwortungs- und selbstbestimmungsfähig wird (vgl. Huber, 2012, § 1626 

Rn. 65). 

Ergänzt werden diese beiden durch den Wächteramtsauftrag des Staates, der im 

Artikel 6 des Grundgesetzes ausgeführt wird. Er rechtfertigt das Überprüfen der 

elterlichen Sorgepflicht und notfalls das Eingreifen des Staates, wenn das Wohl des 

Kindes offensichtlich gefährdet ist. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff stellt oft den 

Schutzauftrag in den Vordergrund vor den Rechten des Kindes (vgl. Liebel, 2005, S. 

41f.), wodurch dessen Subjektstatus häufig in den Hintergrund rückt und das 

elterliche Interesse dominiert. Speziell Trans*Kinder und *Jugendliche kann dieser 

Umstand vor ernsthafte Probleme stellen, wenn es darum geht, ihre Rechte geltend 

machen zu wollen, gerade wenn ihr Interesse dem ihrer Eltern widerspricht (vgl. 

Bager/Göttsche, 2015, S. 123). 

Gestärkt werden dürfte die Position der Kinder hierbei durch die UN- 

Kinderrechtekonvention, die 1990 von Deutschland ratifiziert wurde. Demnach 

verpflichtet es sich, den Kinderrechten zu Geltung zu verhelfen. Insbesondere der 

Artikel 2, der den Schutz vor Diskriminierung unter anderem hinsichtlich des 

Geschlechts und anderer das Kind oder deren Eltern und Vormünder betreffenden 

Eigenschaften beschreibt, könnte für Trans* Kinder und *Jugendliche bedeutsam 

sein. Relevant sind ebenso die Artikel 6, 8, 12 und 19, die das Recht auf Leben und 

Entwicklung, den Anspruch auf Achtung der Identität, das Äußerungs- und 

Beteiligungsrecht und den Schutz vor Gewaltanwendung und Misshandlung 

behandeln (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte et al., 2009,  S. 312f.). 

Auch die Jugendhilfegesetzgebung (SGB VIII) hält ein Recht bereit, auf das diese 

Kinder und Jugendlichen, soweit sie nicht auch anderweitig durch das SGB VIII 

betroffen sind, in jedem Fall zurückgreifen können- das Recht auf Beratung ohne 

Kenntnis der Eltern im Not- oder Konfliktfall (vgl. § 7 SGB VIII). 

Vorwiegend Trans*Kinder und Jugendliche werden, wenn sie eine Änderung des 

Vornamens und/ oder eine Anpassung des Geschlechtseintrages im 

Personenstandregisters erwirken wollen, zusätzlich mit dem „Transsexuellengesetz“ 

(TSG) in Berührung kommen. Der an die medizinische Definition angelehnte, recht 
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eng gewählte Begriff, unterstützt wie auch schon das Statistische Bundesamt die 

Norm der binären Geschlechterordnung.  Er umfasst vereinfachte Kategorien, die in 

der Form die betroffenen Personen nicht ausreichend beschreiben können, sondern 

sie lediglich konstruieren (vgl. Adamietz, 2006, S. 377 f.). Damit gehen eine 

Verweigerung wichtiger rechtlicher Anerkennung und Handlungsmöglichkeiten 

einher. Das zeigt sich unter anderem in den durch das Bundesverfassungsgericht für 

verfassungswidrig und menschenunwürdig eingestuften Antragsvoraussetzungen. 

Damit ist die Forderung nach einer geschlechtsangleichenden und 

fortpflanzungsunfähig machenden Operation genauso gemeint wie die angedachte 

Mindestaltersgrenze von 25 Jahren.  Diese war demnach nicht haltbar. Inzwischen 

wird auch Minderjährigen die Antragstellung ermöglicht (vgl. Bager/Dr. Elsuni, 

2012, S. 40).  

Die zuvor benannten Selbstbestimmungsrechte sind jedoch begrenzt, da der Antrag 

nur von geschäftsfähigen Personen gestellt werden kann. Demnach müssen sich unter 

Siebenjährige durch ihre gesetzlichen Vormünder vertreten lassen. Sind diese 

dagegen, bleibt ihnen höchstens der Weg vor das Familiengericht (vgl. §§ 104 Abs.1 

Nr.1, 1629 BGB). Einen gesetzlichen (Kontroll)-Mechanismus gibt es für solchen 

Fall bisher noch nicht (vgl. Bager/Göttsche, 2015, S. 132). Das Familiengericht muss 

auch bei einem stellvertretenden Verfahren durch die Elternpersonen um 

Zustimmung ersucht werden, sowie dem staatlichen Schutzauftrag entsprechend das 

Kind angehört werden muss (vgl. §§ 3 Abs.1, S. 1 und 4 Abs.2 TSG). Die 

Regelungen vom Alter 7- 18 sind unklar. Da nach BGB eine eingeschränkte  

Geschäftsfähigkeit vorliegt und keine gegenteiligen Regelungen existieren, müsste 

eine eigenständige Verfahrensführung allerdings möglich sein  (vgl. Augstein, 2012, 

§ 3 Rn.1). Praktisch ist diese durch die meist mindestens 2 jährige Dauer für einen 

Minderjährigen jedoch ohne Unterstützung schwer zumutbar. Zudem entbehrt es den 

Antragsvoraussetzungen  sowohl an passenden Kriterien wie auch an jeglicher 

nachvollziehbarer Begründung: 

 seit mindestens 3 Jahren unter dem Zwang stehen, dem anderen Geschlecht 

angehören zu wollen 

 Sicherheit, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das 

Geschlechtszugehörigkeitsempfinden nicht mehr ändert (vgl. Beck zit. n. 

Lindemann, 2013, S. 26)  
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Trotzdem stellen sie eine weitere Hürde für die Minderjährigen (mit oder ohne 

Unterstützung) dar. Weiterhin müssen sie sich durch zwei unabhängige 

Gutachter_innen nach den „Standards der Begutachtung und Behandlung von 

Transsexuellen“ ihre nach medizinischer Beurteilung „Geschlechtsidentitätsstörung“ 

bestätigen lassen (vgl. § 4 TSG).  

Dieser Umstand verlängert nicht nur die Phase der Unsicherheit durch lange 

Gutachtenwartezeiten, sondern bestärkt die Kinder und Jugendlichen darin sich für 

ihr Empfinden rechtfertigen zu müssen. Damit wird unnötig Druck aufgebaut und die 

Betroffenen werden pathologisiert und bevormundet (vgl. Beck zit. n. Busse, 2013, 

S. 25). Zudem wird dadurch die Beurteilung in die alleinige Hand von Ärzt_innen 

gelegt und gibt ihnen damit eine Machtposition gegenüber den Minderjährigen, die 

allein durch die freie Arztwahl etwas herabgesetzt werden kann (vgl. Bager/Dr. 

Elsuni, 2012, S. 61).  

Erfolgte die Entscheidung für ein Verfahren und ist es durchgestanden, besteht für 

Trans*Kinder und *Jugendliche ein rechtlicher Anspruch auf Anrede in der 

geänderten Form. Das gilt auch für persönliche Dokumente wie etwa Zeugnisse. 

Diese Handhabung ist auch schon vor und während des Antragsverfahrens zulässig. 

Nach dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist sie geboten und gleichzeitig rechtlich 

tragbar, weil keine gegenteiligen Verordnungen vorhanden sind  (vgl. Augstein, 

2013, S. 1). Das ist jedoch oftmals in den Institutionen nicht bekannt  (vgl. ECRI, 

2013, S. 36). 

Die erschwerte Verfahrungsführung könnte einer der Gründe sein, weshalb sich nicht 

alle Trans*Kinder und *Jugendlichen in Statistiken oder als Patient_innen 

wiederfinden. Der Aufwand scheint nicht das Ergebnis zu rechtfertigen. Diesen 

Umstand berücksichtigend, hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen 

2010 einen Reformierungsentwurf für das TSG erarbeitet, der zurzeit durch die 

einzelnen Ausschüsse behandelt wird. Darin wird eine Vereinfachung des Verfahrens 

ebenso wie eine Anpassung an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse angestrebt. 

Das soll auch Minderjährigen Erleichterung verschaffen (vgl. Bager/ Dr. Elsuni, 

2012, S. 42).  
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3.3 Trans*Kinder und *Jugendliche in der Medizin 

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits angedeutet, dass Trans*Kinder und 

*Jugendliche in der Medizin bisher als psychisch krank und damit 

behandlungsbedürftig eingestuft werden. Auffällig ist, dass das Thema 

„Transsexualität“, wenn überhaupt, verstärkt im medizinischen Kontext behandelt 

wird. Gerade in medizinischen Fachzeitschriften sind immer wieder Artikel zum 

Thema zu finden. Damit gewinnt die Medizin ebenso wie die gesetzlichen 

Bestimmungen eine hohe Deutungsmacht für die öffentliche Wahrnehmung derer 

und auch deren Selbstwahrnehmung. Sie stellt sie neben die Norm, auf eine Art 

„Aus“ Position, die nur überwunden werden kann, wenn eine Angleichung des 

Geschlechts und der sekundären Geschlechtsmerkmale geschieht oder die 

„Fälschung“ der Geschlechtsidentität gut getarnt überspielt werden kann. Andernfalls 

schürt sie mit dieser Ausweisung die Berührungsängste der Normalgesellschaft mit 

Menschen, die sich nicht der Zweigeschlechtlichkeit zuordnen können und wollen 

(vgl. Steinmetzer/Groß, 2008, S. 165). 

Nach der ICD- 10, der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (Übs. A.), 

herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation, wird das Empfinden von 

Trans*Kindern und *Jugendlichen bisher unter der Diagnose 

„Geschlechtsidentitätsstörung im Kindesalter“ (F. 64.2) gefasst und zählt damit zu 

den psychologischen Krankheiten. Diese ist abzugrenzen von der Diagnose 

„Transsexualität“ (F 64.0), die erst ab der Volljährigkeit vergeben werden darf (vgl. 

DIMDI
3
, 2013, o.S.). Für Kinder und Jugendliche kann diese Diagnosestelllung 

besonders schwerwiegend sein. Sie bauen noch nicht zwangsläufig deren 

funktionalen Nutzen beispielsweise für die Übernahme von Behandlungskosten und 

damit ein rein instrumentelles Verhältnis dazu auf.Vorrangig erleben sie die 

Unsicherheit durch eine Zuschreibung von Krankheit, obwohl sie sich gar nicht als 

krank erleben. Die Diagnose kann somit geradezu emotionalen Schaden bei ihnen 

anrichten, wenn sie deren Selbstachtung durch die zugeschriebene psychische 
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Störung verletzt (vgl. Butler, 2011, S. 135). Es ist demnach wichtig, dass gerade 

Kinder und Jugendliche ihre Transsexualität als nicht- pathologische 

Geschlechtsidentität wahrnehmen (vgl. Rauchfleisch, 2007, S. 190). 

Die Diagnoseklassifikation geht wie auch schon das TSG von der Vorstellung aus, 

dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt. Sie ignoriert damit neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse, die herausstellen, dass weder 

Geschlechtschromosomen noch Genitalien eine eindeutige Aussage über das 

Geschlecht treffen können. Der Begriff „Geschlechtsidentitätsstörung“, der  

voraussetzt, dass eine eindeutige Zuordnung möglich ist, kann nach diesen neuen 

Impulsen also keine Anwendung mehr  finden (vgl. Siedlberg, 2009, o.S.). Bestärkt 

wird diese Feststellung von den Yogyakarta-Prinzipien. Die 29 Prinzipien wurden 

2007 von international anerkannten Menschenrechtler_innen veröffentlicht und 

wenden die Menschenrechte in Bezug auf sexuelle Orientierung und 

Geschlechtsidentität an. Sie stellen klar, dass weder sexuelle Orientierung noch 

geschlechtliche Identität eines Menschen Krankheiten sind und daher weder 

behandlungsbedürftig noch heilbar sein können und ebenso wenig unterdrückt 

werden sollen (vgl. Hirschfeld- Eddy- Stiftung, 2008, S. 11f. ).  

Inzwischen wurde von Seiten der Weltgesundheitsorganisation auf die Kritik 

reagiert, in dem Revisionen zu den bisherigen Klassifikationen angedacht und 

angekündigt wurden. In der ICD- 11, der Nachfolgerin der ICD- 10 (Endwurfstatus 

Juni 2015), werden „Geschlechtsidentitätsstörungen“ wahrscheinlich zukünftig unter 

dem Begriff „gender incongruence“ (6A30), Nichtübereinstimmung des 

Identitätsgeschlechts mit dem zugewiesenen Geschlecht in der Pubertät und als 

Erwachsener, gefasst. Damit würden sie der neuen Kategorie 6, Zustände sexueller 

Gesundheit zugeordnet und der Status der psychischen Störung oder Krankheit 

aufgehoben. Für Kinder vor der Pubertät soll die Diagnose 6A31, „gender 

incongruence in childhood“, eingeführt werden.  Diese Revision befindet sich 

allerdings erst noch in der Beta Phase und soll 2017 erscheinen (vgl. Becker, 2012, 

S. 26).  
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Auf einer speziell dafür eingerichteten Internetseite (ICD 11 Beta Draft) können 

sogar Kommentare und Klassifikationsvorschläge für die Revision hinterlassen 

werden, die laut WHO mit berücksichtigt werden.  

Auch in dem DSM- 5, der neuesten Ausgabe des zweiten großen 

Klassifikationssystem der Medizin, wurden bezüglich des Diagnosebegriffes 

Revisionen vorgenommen. (vgl. American Psychiatric Association, 2013, S. 452, 

302.6, 302.85). Inzwischen fallen die früheren „Geschlechtsidentitäts-störungen“ 

unter die Bezeichnung „Geschlechtsdysphorie“. Damit wird der Versuch eines 

Kompromisses gewagt, der einerseits eine Entpathologisierung erwirken will, 

andererseits jedoch den Krankheitswert bezüglich des Leidens am biologischen 

Geschlecht erhält, um weiterhin die Finanzierung somatischer Behandlungen sicher 

zu stellen. Gleichzeitig wird mit der Formulierung, „dem Wunsch einem anderen 

Geschlecht anzugehören“ anstatt der bisherigen „dem anderen Geschlecht“ dem 

Vorhandensein vielfältiger geschlechtlicher Identitäten Rechnung getragen (vgl. 

Becker, 2012, S. 27).  

Neben der Diagnosestellung, birgt auch die Behandlung von Trans* Kindern und 

*Jugendlichen kritische Aspekte. Seit einigen Jahren werden zwar auch in 

Deutschland schon Kinder und Jugendliche mit pubertätshemmenden Hormonen 

behandelt, deren Anwendung ist jedoch umstritten (vgl. ebd.).  

Unter den Befürworter_innen wird besonders der Aspekt hervorgehoben, dass das 

Leben der betroffenen im Identitätsgeschlecht durch die frühzeitige Anwendung 

erleichtert werde und sich das „ungewünschte Geschlecht“ dadurch nicht irreversibel 

manifestieren könnte (z.B. Bartwuchs, Stimmbruch, Brustwachstum). Dadurch wird 

den Kindern und Jugendlichen Zeit verschafft, um für sich die Persistenz ihrer 

„Geschlechtsidentitätsstörung“ zu überprüfen. Dabei wird dem erhöhten Risiko einer 

diagnostischen Fehleinschätzung das bessere Behandlungsergebnis bei der 

Bestätigung der Diagnose und das Vermeiden von Komorbiditäten wie 

beispielsweise Depressionen entgegengestellt. Zudem seien die Behandlungen 

reversibel (vgl. Korte et al., 2008, S. 838f.).  

Dagegen halten die Kritiker_innen die Hormongabe für verfrüht, sehen sie doch die 

Kinder und Jugendlichen noch nicht als ausreichend entscheidungsfähig an, in solch 
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eine Behandlung mit all ihren Konsequenzen für ihre psychosexuelle Entwicklung 

einzuwilligen (vgl. Becker, 2012, S. 27f.). Zudem seien die langfristigen Folgen 

ungeklärt und deshalb die Behandlung zu riskant. Unter Berücksichtigung der 

Diagnosestellung „Transsexualismus“ ab der Volljährigkeit, wird ebenso darauf 

hingewiesen, dass die psychosexuelle und körperliche Entwicklung erst 

abgeschlossen sein sollte, bevor eine Operation oder anderweitige körperverändernde 

Maßnahmen in Erwägung gezogen würden, da vorher noch nicht von einer 

Irreversibilität der Symptomatik, die Bedingung der Klassifikation ist, gesprochen 

werden könne (vgl. Korte et al., 2008, S. 839).  

Sie plädieren stattdessen für nicht körperlichverändernde Maßnahmen wie etwa das 

Ausprobieren des Lebens im Wunschgeschlecht, auch bekannt als Alltagstest, die 

Inanspruchnahme von Psychotherapie oder verhaltenstherapeutischen 

„Umstimmungsversuchen“ (vgl. Becker, 2012, S. 27f.). Sie merken auch kritisch an, 

dass mit einer verfrühten Behandlung die Gefahr einher geht, eine (abgelehnte) 

homosexuelle Orientierung an ihrer Entfaltung zu hindern. Außerdem seien Kinder 

mit GIS, die überdurchschnittlich oft Verhaltensauffälligkeiten, psychiatrische 

Komorbiditäten und Defizite sozialer Kompetenzen zeigten, anfälliger für das 

Einwilligen in eine „schnelle Lösung“, deren Folgen für sie nicht absehbar sind (vgl. 

Korte et al., 2008, S. 839). Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie bestärken diese Position, in dem sie 

empfehlen, möglichst eine gegengeschlechtliche Hormontherapie nicht vor dem 16. 

Geburtstag zu beginnen (vgl. AWMF online, 2013, S. 6).  

Der Rechtsordnung nach wird kein „richtiger“ Zeitpunkt für etwaige Maßnahmen 

festgelegt, sondern die Prüfung des jeweiligen Einzelfalls durch die schon erwähnten 

„Gutachter_innen“ empfohlen (Bager/Göttsche, 2015, S. 130). Unklar ist dabei, 

inwiefern Minderjährige schon einwilligungsfähig in medizinische Maßnahmen sind 

und Behandlungsverträge mit Einrichtungen selbständig, ohne die Zustimmung ihrer 

Elternpersonen abschließen dürfen. Im Zweifelsfall sind sie gerade wegen der 

Elterlichen Sorge bei Behandlungsverträgen abhängig von deren Unterstützung, da 

diese unter das Zivilrecht fallen und damit eine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit 

benötigen (vgl. §§ 104ff. BGB). Eingriffe können ohne diesen Vertrag nicht 

vorgenommen werden, auch wenn das Kind oder der Jugendliche selbständig in 
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diese einwilligen konnte, weil von den Ärzt_innen die geistige und sittliche Reife für 

ausreichend genug befunden wurde, die Bedeutung und Reichweite des Eingriffs und 

seiner Gestattung einzuschätzen (vgl. NJW, 1959, S. 811).  

Kriterien für die Beurteilung der Reife durch die Ärzt_innen werden jedoch nicht 

gesetzlich vorgegeben, wodurch gerade von deren Seite häufig die Forderung nach 

Mindestaltersgrenzen erhoben wird, die bisher jedoch unerhört blieb 

(Bager/Göttsche, 2015, S. 131). Bei Unvereinbarkeit der Eltern- und 

Kindesinteressen kann das Familiengericht bei Annahme einer 

Kindeswohlgefährdung die Vertragseinwilligung ersterer ersetzen, stellt die 

Minderjährigen durch diesen gerichtlichen Weg jedoch vor eine große Hürde mit 

ungewissem Ausgang (vgl. Nebendahl, 2009, S. 201).  

Durch die Ausführungen wird deutlich, dass Trans* Kinder und *Jugendliche auch in 

der Medizin zahlreiche Beschneidungen ihrer Persönlichkeitsrechte hinnehmen 

müssen. Sie sind in diversen Zusammenhängen abhängig von der Meinung und 

Beurteilung anderer und werden damit  in ihrer Akteursrolle beschnitten, was unter 

anderem die Debatte um frühzeitige Behandlungen zeigt. Die Klassifikationssysteme 

in der momentan noch gültigen Form stellen sie zudem auf die diskriminierte, 

stigmatisierte Rolle des/ des psychisch Kranken ab und bauen gegenüber 

behandelnden Personen immerwährend einen Rechtfertigungs- und 

Bestätigungszwang auf. Auch die schon revidierte Fassung des DSM (5) bleibt 

strittig, da sie neben einer Verharmlosungstendenz, in dem mit dem Begriff 

„Dysphorie“ einerseits der Leidensdruck herabgesetzt wird, die Zuordnung als 

„Störung“  bestehen  lässt.  

Es bleibt eine Gradwanderung, weiterhin die finanzielle Unterstützung möglich zu 

machen und gleichzeitig die Selbstbestimmtheit und die Wahrnehmung außerhalb 

einer Krankheitszuordnung für die Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, um 

damit  positive Entwicklungen für ihre Situation zu fördern.  

3.4 Trans*Kinder und *Jugendliche in den Medien   

Rechtliche Regelungen und medizinische Fachmeinungen wiederspiegelnd, 

übernehmen Medien häufig deren geschlechterbinäre Einordnung und greifen auch 
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die pathologisierende Zuschreibung des Trans*Seins auf. Oftmals werden in 

Zeitungsartikeln eher konservative Fachmeinungen aus der ärztlichen Praxis 

eingeholt. Diese halten sich meist an überholten Standards fest und geben in ihren 

Argumentationsweisen eine klare Zweigeschlechtlichkeit als Grundlage des 

Zusammenlebens vor, deren Wiederherstellung, also die Geschlechtsangleichung, die 

Heilung der Patient_innen darstellt (vgl. Korte et al., 2008, S. 838ff.). Zudem stellen 

sie immer wieder heraus, dass sich bei den meisten der von ihnen behandelten 

Kinder und Jugendlichen die GIS wieder verwächst und sich nur in den wenigsten 

Fällen eine Transsexualität, die im Erwachsenenalter fortbesteht, diagnostizieren 

lässt. Deshalb sprechen sie sich dafür aus, Praktiken wie den einjährigen Alltagstest 

und die begleitende Psychotherapie, beizubehalten um die Diagnose auch schon bei 

Kindern und Jugendlichen sicherer zu machen und nicht mit Fehl- oder zu schnell 

gestellten Diagnosen deren späteres Bereuen von Behandlungen zu riskieren (vgl. 

Maierhofer (F.A.Z.), 2007, S. 1f.). Zumal sie sich auf Erklärungsmodelle stützen, die 

der vermeintlichen Transsexualität oftmals eine Ursache zu Grunde legen, die auf 

ganz andere Problemlagen hindeutet- z.B. sexuellen Missbrauch, Trennungsängste 

durch eine gestörte Eltern- Kind- Bindung, falsche Erziehungsmethoden durch z.B. 

depressive oder überbehütende Mütter oder abwesende, passive Väter (vgl. Haas 

(Stern.de), 2015, o.S.).  

Trotz dessen zeigt sich in den herangezogenen Studien, dass gerade Medienbeiträge, 

die Transsexualität behandeln, häufig bei den Trans*Kindern und *Jugendlichen 

oder deren Eltern erste Anknüpfungspunkte zur Thematik bieten. Damit dienen sie 

als erster Impuls für das Benennen und Zuordnen des eigenen 

Geschlechtsempfindens und können erste Klarheit schaffen (vgl. Senatsverwaltung, 

2006, S. 67). Genannt werden können hier zum Beispiel Outings von prominenten 

Persönlichkeiten wie etwa Balian Buschbaum oder Didi Knoblauch bei DSDS, 

Fernsehsendungen wie „Transgender“ oder Auftritte von Trans*Kindern in Formaten 

wie Stern- TV. Häufig wird dabei bisher noch eher deren „Exotenstatus“ und der 

Blick auf sie als „Sensationen“ befördert und sie werden nicht als ganze Menschen in 

den Blick genommen. Trotzdem können solche Formate als „Schlüssel“ fungieren, 

weil sie Transsexualität erst einmal sichtbar machen, was sonst in unserer 

Gesellschaft bisher häufig nicht gegeben ist (vgl. KgKJH, 2014, S. 149).   
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Stehen nicht medizinische oder rechtliche Betrachtungen im Vordergrund, ist das 

Thema Transsexualität oftmals mitbenannt, wenn es um explizite politische 

Entscheidungen geht. Als Beispiel kann hier die Berichterstattung um die 

Einrichtung von Unisextoiletten in Berlin- Friedrichshain genannt werden. Auffällig 

ist bei einem herangezogenen Artikel aus dem Focus, dass Trans- mit Intersexualität  

gleichgesetzt zu werden scheint, wodurch eine Begriffsverwirrung bei der 

Leserschaft bewirkt werden kann (in Unterüberschrift „Intersexuelle und 

Transsexuelle“, im Text aber nur Verwendung der Definition für Transsexualität). 

Außerdem wird schon in der Überschrift ein „Lächerlich- Machen“ über diesen 

Beschluss impliziert. Mit dem Zusatz „das drängendste Problem“ wird der Eindruck 

erweckt, dass es weitaus wichtigere Entscheidungen zu treffen gibt und damit die 

Bedürfnislagen von u.a. Trans*Menschen, die als „sexuell Unentschlossene“ betitelt 

werden, als weniger wichtig dargestellt. Ergänzt wird dieser Eindruck durch das 

Hinzuziehen einer Aussage eines Politikers, der formuliert, dass es andere Probleme 

gäbe, aber es schön sei, dass sich ein Bezirksparlament den wirklich drängenden 

Problemen widme   (vgl. Focus, 2013, o.S.). Diese Aussage könnte mitunter ironisch 

gelesen werden. Dies steht nur exemplarisch für weitere Artikel, die in ähnlicher Art 

und Weise verfasst sind und der Leserschaft eine eigene Interpretation des 

Geschriebenen anbieten. Damit könnte der Anforderung eine reflektierte und 

diversitätsbewusste Illustration von Trans*Sein zu erreichen und ihre Bedürfnisse 

oder Problemlagen ernst zu nehmen, entgegen gewirkt werden (vgl. KgKJH, 2014, S. 

260).  

In den letzten Jahren häufen sich jedoch auch Berichterstattungen, die einen eher 

deskriptiven und analysierenden Charakter der Situation von insbesondere 

Trans*Kindern und Jugendlichen vorweisen, in dem sie auch Rahmenbedingungen in 

den Blick nehmen und die Kinder und Jugendlichen selbst zu Wort kommen lassen 

(vgl. u.a. Noack (Berliner Morgenpost), 2015, o.S.).  

Häufig beinhalten sie trotzdem Fremdbestimmungen und stereotypisierende 

Zuteilungen, die dem Wissen um geschlechtliche Vielfalt konträr gegenüber stehen 

wie exemplarisch an einem Artikel der „Zeit“, gezeigt. Hier werden 

Fremdbestimmungen etc. m. E. in Formulierungen wie „als Junge zur Welt 

gekommen“, fühlt sich aber „wie ein Mädchen“ deutlich. Bei dem „Sich Fühlen“ 
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wird dabei auf stereotypes Verhalten verwiesen (Spielzeugwahl, Kleidervorlieben) 

(vgl. Khorsand, 2012, o.S.). Auch „Der Spiegel“ nutzt ähnliche Passagen und 

verstärkt die Stereotypisierung noch, in dem er eine Fotostrecke präsentiert, die einen 

Trans*Jungen bei „typisch männlichem“ Verhalten/ Auftreten illustriert z.B. beim 

Rasieren, als Businessman oder vollbarttragend (vgl. Backovik, 2012, o.S).  

Auch bei der Berichterstattung zum „Fall Alex“, die aufgrund ihres Trans*Seins in 

die Psychiatrie eingewiesen werden sollte, werden derlei Beobachtungen deutlich. 

Hier lassen sich in den Artikeln Aushandlungsprozesse zwischen ihrem 

Selbstverständnis und der Einschätzung anderer erkennen. Diese laufen jedoch 

darauf hinaus, dass ihr heteronormativitäts- destabilisierendes Sein in einem binären 

Geschlechtersystem in dem dann anderen Geschlecht „reintegriert“ werden muss. 

Die Annahme, dass von „Natur“ aus biologisches und soziales Geschlecht 

übereinstimmen, wird in den Artikeln hingegen aufgegeben, was sie zu früheren 

unterscheidet. Auffällig ist dabei, dass die „taz“, die „Berliner Zeitung“, der 

„Freitag“, die „Jungle World“, die „Neue Deutschland“ und das CSD Magazin sich 

klar zu Gunsten der Sichtweise von „Alex“ und ihrer Mutter positionieren und vor 

allem Artikel über die Proteste gegen die geplante Einweisung einen großen Raum 

einnehmen. Der Spiegel unternimmt stattdessen den Versuch, innerfamiliäre 

Konflikte zum Mittelpunkt des Berichts zu machen, wodurch gesellschaftliche 

Machtverhältnisse und Strukturen, die Entwicklungsmöglichkeiten oder 

Diskriminierungen beeinflussen, unbenannt bleiben können und „Alex“ zum 

Einzelschicksal degradiert wird (vgl. Lauwaert, 2015, S. 188f.). 

Anhand der Beispiele wird ersichtlich, dass die hier benannten Medien noch sehr in 

der dichotomen Geschlechterordnung verankert sind und aus dieser heraus berichten, 

wenngleich sich ein Öffnen hinsichtlich geschlechtervielfältiger Themen verzeichnen 

lässt. Wie sich unter anderem die Berichterstattung der Medien über Trans*Sein im 

schulischen Kontext wiederspiegelt und ob sie Auswirkungen für Trans*Kinder und 

*Jugendliche dort bereithält, soll in dem nächsten Kapitel herausgearbeitet werden.  
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4. Schule und Trans*Kinder und *Jugendliche 

Die Kita- Praxis gibt offensichtlich her, dass die Frage nach eindeutiger 

Geschlechtszugehörigkeit unbeantwortet bleibt oder zumindest eine gewisse 

Offenheit hinsichtlich des Auslebens von Geschlechterrollen gegeben ist. Der 

Kontext Schule gestaltet sich hingegen schon nach einer kurzen Draufsicht als stark 

zweigeschlechtlich konnotiert. Schon in der Grundschule werden innerhalb 

verschiedener Bezugspunkte klare Geschlechtertrennungen vollzogen wie etwa die 

homogene Zimmeraufteilung bei Klassenfahrten (KgKJH, 2014, S. 200). 

Die Schule stellt als verpflichtende Bildungsinstitution einen Ort dar, der für Kinder 

und Jugendliche erhebliche Bedeutung hinsichtlich ihrer Selbstwahrnehmung 

einnehmen kann. Ob der Lebenszeit, die sie darin verbringen (müssen), kann sie 

ebenso einen sehr prägenden Einfluss für ihre Selbstpräsentation und 

(psychosexuelle) Entwicklung ausüben. Dabei kann sie sich gesetzlicher, 

medizinischer und medialer Einflüsse nicht erwehren, weil sich unter anderem das 

Fachpersonal in ihr bestimmte Sichtweisen durch die eigenen Umgebungsfaktoren 

angeeignet hat. Diese werden teilweise reflektiert, oftmals jedoch vermutlich auch 

ungefiltert unreflektiert, an die Schüler_innen weitergegeben. Folglich nimmt die 

Schule einen entscheidenden Platz im Umgang mit „geschlechtsidentitätsgestörten“ 

Kindern und Jugendlichen ein.  

Hinsichtlich dieses Umgangs soll in den folgenden Kapiteln untersucht werden, ob 

Trans*Kinder und *Jugendliche aufgrund hier bestehender und transportierter 

Normen, auch durch die häuslichen Sozialisationsfaktoren der Mitschüler_innen, 

Herausforderungen gerade hinsichtlich von Stigmatisierungen, Diskriminierungen 

und weiterer Widerstände zu bewältigen haben. Außerdem soll ihre Positionierung 

im Schulkontext herausgestellt werden. Dabei steht die Frage im Fokus, ob sie von 

Anfang an als Akteur_innen mitgedacht werden oder in der Wahrnehmung nicht 

existieren. In Bezug auf die Rolle der Fachkräfte wird speziell untersucht, ob sich im 

Umgang mit Trans*Kindern und *Jugendlichen Unsicherheit und Unwissenheit 

wiederspiegelt und welche Konsequenzen dieser Umgang für die Betroffenen 

bereithält.  
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Dazu werden hier im besonderen Maße die Eindrücke der Kinder und Jugendlichen 

und deren Eltern aus verschiedenen Studien und Medienbeiträgen herangezogen, um 

deren Darstellung und Wahrnehmung hinreichend zu berücksichtigen. Im Hinblick 

auf den Veränderungsbedarf werden zudem Umgangsstrategien der Kinder und 

Jugendlichen herausgearbeitet, die erste Anhaltspunkte für Unterstützungsfaktoren 

bereithalten. Im Anschluss werden diese noch eingehender betrachtet.  

4.1 Norm und Abweichung 

Gerade im Schulkontext bestimmen Normen häufig darüber, ob jemand dazugehört 

oder als der Norm nicht entsprechend und deshalb als störend aussortiert wird. Hier 

soll untersucht werden, was Normen sind und was ihnen ihre Wirkmächtigkeit 

verleiht. Zudem soll geklärt werden, welche Bereiche sie umfassen, die insbesondere 

Trans*Kinder und *Jugendliche gegebenenfalls in eine Aus-Position drängen. 

Nach Lamnek sind Normen die Konkretisierung von Werten und geben 

Verhaltensanforderungen auf, die eine Garantie für Regelmäßigkeit im sozialen 

Verhalten vorhalten. Es gibt „Normsender“ bzw. „–setzer“, die aufgrund ihrer 

Mehrheitsangehörigkeit über die Norm bestimmen und diese an die 

„Normadressaten“ senden. Je nachdem in welchem Ausmaß die Normsender eine 

Verhaltensanforderung als sinnvoll, durchsetzbar und notwendig erachten, fällt die 

Sanktionierung eines Normbruchs, die sowohl belohnend wie auch bestrafend 

wahrgenommen werden kann, aus und kann als soziales Kontrollinstrument 

gegenüber der Minorität eingesetzt werden (vgl. Lamnek, 2007, S. 20ff.).  

So dienen Normen als gegenseitige individuelle Orientierung in Form von Standards 

und Regeln, die das gemeinsame Leben erleichtern und Reibung minimieren sollen. 

Sie werden in „Muss-“ (z.B. Gesetze), „Soll-“ (z.B. Sitten) und „Kann- Normen“ 

(z.B. Bräuche, Gewohnheiten) unterschieden. Die Einstufung bestimmt demnach 

über den Grad der Sanktionierung bei Verstoß. Ihre Herstellung ist jedoch auch stark 

abhängig von der Abgrenzung zur Abweichung, da sie durch diese bestärkt wird 

(vgl. Korte/Schäfers, 2008, S. 31- 32). 

Zunächst ist herauszukristalliseren, wer oder was normentsprechend und -

abweichend hinsichtlich des Geschlechtssystems eingeordnet wird, das  speziell für 
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Trans*Kinder und*Jugendliche Wirkkraft entfaltet.  Es ist notwendig zu klären, was 

als geschlechtliche Normalität postuliert wird. Dazu nutzt Wahrig- Burfeind (2010) 

das Präfix „Cis*“ und beschreibt damit mit der Bedeutung „diesseits“ den Kontrast 

zum Präfix „trans*“, was vom Griechischen „jenseits“ herrührt. Folglich sind 

Cis*Menschen jene, die das Empfinden haben, dass ihre Geschlechtsidentität mit 

ihrem Körper übereinstimmt (vgl. S. 331). Der Begriff der Cis* Geschlechtlichkeit 

ist dabei eingeführt worden, um zu markieren, dass er nur eine der vielen 

Geschlechtidentifikationen bezeichnet, die neben den anderen Geschlechtlichkeiten 

wie etwa trans* als Variante existiert (vgl. Hornscheidt, 2012, S. 114) Die 

Bevölkerungsmehrheit besteht, wie die Statistiken aufgezeigt haben, jedoch aus 

Cis*Menschen. Trans*Menschen sind demnach nicht der Norm entsprechend, weil 

sie als von dieser abweichend nur eine Minderheit darstellen und damit nicht als 

Normensender, sondern lediglich als Normadressierte auftreten können.  

Vetter zieht bei dieser Gelegenheit auch den Begriff „Heteronormativität“ hinzu, die 

er als Weltanschauung beschreibt, die gekennzeichnet durch ihre Dichotomie, ein 

binäres Denksystem einer zweigeschlechtlich gestalteten Ordnung mit der 

Heterosexualität als Norm gesetzt, darstellt. In diesem Zusammenhang bilden 

Cis*Menschen, die heterosexuell orientiert sind als Mehrheitsangehörige die 

Norm(alität) ab. An diesem „Standard“ werden alle anderen Varianten sexueller 

Orientierung, Identität und Rollen- (Non)Konformität gemessen und beurteilt, wobei 

bestimmte Abweichungen zu ihrer Etablierung toleriert werden (vgl. 2010, S. 67- 

68). Durch ihre Normierung führt sie zu Prozessen sozialer Geschlechter- 

Unterscheidungen, die einander ausschließende Kategorien (männlich, weiblich) 

erschaffen und die als Ursache sozialer Ungleichheit in Bezug auf 

Geschlechtidentitäten angesehen werden können (vgl. Bronner, 2011, S. 19- 20). 

Auch in diesem Bezugssystem bilden Trans*Menschen eine der Minderheiten und 

finden sich in der Position der sozial Ungleichgestellten wieder. Sie werden weder 

der Kategorie „männlich“ noch der Kategorie „weiblich“ zugeordnet können und 

somit als abweichend wahrgenommen werden. Umso weniger erstaunlich scheint 

demnach, dass rückblickend auf die rechtlichen Bestimmungen und medizinischen 

Klassifikationen und Behandlungspraktiken feststellbar scheint, dass durch ihren 

Einsatz die Zweigeschlechtlichkeit und (Wieder)Herstellung dieser gestärkt und 

forciert werden soll, um die Norm zu erhalten (vgl. Schirmer, 2010, S. 22).  
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Der Druck, der dadurch entsteht, zeigt sich auch in Aussagen von Trans*Kindern 

und *Jugendlichen, die sich als „anders“ und nicht „norment-sprechend“ 

wahrnehmen. Mit ihrer Diagnostizierung gelangen sie oft erst zu einer Sicherheit, 

weil sie ihrem geschlechtlichen Identitätsempfinden einen „Namen“ gibt und ihnen 

einen Weg aufzeigt, wie sie ihr diskrepantes Empfinden beheben können und somit 

nicht mehr als normabweichend auffallen (vgl. KgKJH, 2014, S. 135, S. 144 und 

weitere). Fraglich ist dabei, wie sich eine Heteronormativitätsaufhebung für 

Trans*Kinder und *Jugendliche auswirken würde, gerade hinsichtlich dem Wunsch 

auf kosmetische und chirurgische Veränderungen ihres Körpers. Rauchfleisch geht 

davon aus, dass der Veränderungsdruck nachlassen würde, wenn keine binäre 

Geschlechterordnung mehr bedient werden müsse (vgl. Rauchfleisch, 2009, S. 185- 

194).   

Äußerungen von Trans*Kindern und *Jugendlichen lassen mitunter das Gegenteil 

vermuten. So sind sie sich zum Teil recht früh klar, dass sie eine 

Geschlechtsangleichung anstreben wollen, weil sie ihr Genital ablehnen. Das zeigt 

sich zum Beispiel darin, dass sie es (Penis) abtrennen wollen, weil es nicht zu ihnen 

passt (vgl. u.a. KgKJH, S. 180). Alle Befragten gaben zudem an, dass sie Angst vor 

der Pubertät und den damit einhergehenden körperlichen Veränderungen hätten und 

deshalb froh seien, dass sie Hormone nehmen könnten, die diese blockieren würden. 

Wenn die Entscheidung der Krankenkasse auf sich warten ließ, waren sie geradezu 

am Verzweifeln vor Angst, dass die Medikamentengabe zu spät anfangen könnte und 

sie der durch die Pubertät bedingten Veränderung dann hilflos ausgesetzt wären (vgl. 

KgKJH, 2014, S. 92- 195). Darin lässt sich m. E. eher der Wunsch, ihr eigenes 

körperliches Unbehagen beseitigen zu wollen, statt dem danach später besser der 

Norm zu entsprechen, ablesen.   

Wodurch fällt die Normabweichung von Trans*Kindern und *Jugendlichen jedoch 

im schulischen Kontext auf? Durch welche Nichtbeachtung von 

Verhaltensanforderungen machen sie sich wahrnehmbar und dadurch angreifbar für 

die Normsendenden und rücken in die Normempfangsposition? Auf Trans*Kinder 

und *Jugendiche wird ihr Umfeld in dem Augenblick aufmerksam, wenn sie 

Geschlechterselbstpräsentationen wählen, die nicht ihrem zugewiesenen Geschlecht 

entsprechen. Dazu muss ihr zugewiesenes Geschlecht bekannt sein. Das heißt, stellt 
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sich betreffendes Kind im Urlaub von vornherein in der selbstgewählten Präsentation 

vor, während die Urlaubsbekanntschaften sein bei der Geburt zugewiesenes 

Geschlecht nicht kennen und es auch nicht anhand körperlicher Merkmale ersichtlich 

wird, wird es nicht zwangsläufig als normabweichend auffallen (vgl. KgKJH, 2014, 

S. 94). Ist es jedoch bspw. im Klassenbuch unter dem zugewiesenen Geschlecht 

geführt und wird auch von den Fachkräften so benannt, hält jedoch an der nach 

momentaner Norm wahrgenommenen geschlechterkonträren Selbstdarstellung fest, 

fällt es als normabweichend auf. Es passt sich demnach den 

Verhaltensanforderungen nach geschlechterkonformen Verhalten nicht an. Damit 

verstößt es nicht nur gegen Gesetze (gegen die vom Gesetz her zugeschriebene 

Geschlechtsdefinition), also eine Muss-Norm, sondern auch gegen Soll- Normen, 

indem es mit Hilfe der äußeren Darstellung und seines Verhaltens 

Mehrheitserwartungen (z.B. Sitten) nicht erfüllt (vgl. Definition abweichendes 

Verhalten: Cohen, 1959, S. 48). Es verletzt „Kollektivgefühle“ und riskiert somit von 

den mehrheitsangehörigen Normsendenden sozial sanktioniert und kontrolliert zu 

werden. Dabei bleibt von den Mehrheitsabgehörigen außer Acht gelassen, dass der 

Ursprung dieses abweichenden Verhaltens den Wunsch und das Streben beinhaltet in 

kritischen Lebenssituationen und –konstellationen, in denen sich Trans*Kinder und 

*Jugendliche oftmals wahrnehmen (vgl. Fuchs et al, 2012, S. 113), die eigene 

Handlungsfähigkeit und psychosoziale Balance zu bewahren. Dies dient den 

Abweichenden somit als Bewältigungsstrategie und nicht als Provokation der 

Umwelt. Diese Betrachtungsweise lassen die auf Konformität bestehenden 

„Normmenschen“ jedoch nicht zu, da ihre ausschließenden, ritualisierten 

Definitionen schon in die Grundwerte ihres Alltags eingegangen sind und sie sich 

deshalb nur durch das abweichende Verhalten provoziert sehen können (vgl. 

Böhnisch, 2010, S. 11-13).  

Normen und damit auch Kriterien für die Abweichung von diesen werden jedoch 

nicht nur durch Menschen selbst, sondern auch durch Medien hergestellt, die den 

umgebenden Raum mitbestimmen.. Allen voran sind für den Kontext Schule 

Schulbücher als Unterrichtsmaterialien zu nennen. Exemplarisch soll hier nur das 

Ergebnis einer Studie genannt werden, die sich unter anderem mit der Darstellung 

von Trans*Personen innerhalb dieses Mediums beschäftigt hat. Die von der Max- 

Traeger- Stiftung der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft 2011 in Auftrag 
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gegebene und durch Melanie Bittner durchgeführte Studie untersuchte Biologie- und 

Englischbücher der Sekundarstufe II. Während für die Biologiebücher laut 

Lehrplänen bundesweit geregelt ist, dass sie die Themen Pubertät, Sexualität, 

Beziehungen etc. behandeln müssen, ist der Blick auf die Englischbücher 

anderweitig interessant.Sie stellen Bilder, Geschichten und Beziehungen dar, die 

denen der Schüler_innen ähneln sollen und damit Aufschluss über 

Geschlechterstereotypen und normative Erwartungen geben können (vgl. Bittner, 

2015, S. 251f.). Die Analyse von 12 Büchern zeigte, dass für Trans* oder 

Inter*Personen in elf von zwölf Fällen kein Bewusstsein geschaffen wird. Dabei 

wird den Schüler_innen unreflektiert vermittelt, dass eine eindeutige geschlechtliche 

Identität passend zu den eindeutigen körperlichen Merkmalen, die der Kategorie 

männlich oder weiblich zuzuordnen sind, existiert. Geschlechterstereotypen werden 

nur punktuell hinterfragt, regelmäßig jedoch durch die Bücher selbst hergestellt. 

Zudem ist generell eine Reproduktion der Heteronormativität feststellbar. Von 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts oder der Sexualität ist durchgängig 

keine Darstellung vorhanden. Daran zeigt sich ein Ignorieren der Genderforschung 

und Theorien von Geschlecht als soziale Konstruktion (vgl. Bittner, 2011, S. 77ff.). 

Schlussfolgend ist herauszustellen, dass sich Trans*Kinder und *Jugendliche nicht 

als normkonform, sondern sich in jedem Fall nur als normabweichend oder als 

„Nichtgenannte“ wahrnehmen können. Sie repräsentieren weder in der 

Zusammensetzung der ihnen im Schulkontext begegnenden Menschen die Mehrheit, 

also die heteronormative Machtposition, noch können sie sich in Schulbüchern 

wiedererkennen, weil sie dort einfach nicht existent sind. Falls sie nicht 

verhaltensangepasst agieren und sich damit permanentem Unwohlsein aussetzen 

(vgl. KgKJH, 2014, u.a. S. 107, ), fallen sie entweder durch ihr Aussehen oder mit 

als normabweichend wahrgenommenen Verhalten auf. Im schlimmsten Fall werden 

sie deshalb sanktioniert und kontrolliert. Das kann sich in Stigmatisierungen und 

Diskrimineriungen äußern, auf die nachfolgend eingegangen wird. 

4.2 Stigmatisierung 

In diesem Unterkapitel soll geprüft werden, ob sich das Stigma- Konzept von 

Goffman aus dem Jahr 1975 auf Trans*Kinder und *Jugendliche in der Schule 
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anwenden lässt. Sollte die Prüfung zu einem bejahenden Ergebnis kommen, sind die 

Konsequenzen zu ermitteln, die es für sie bereithält. Hinzugezogen werden 

anschließend gleichermaßen Ansätze zur Entstigmatisierung. 

Das Wort Stigma kommt aus dem Griechischen und kann mit den Begriffen „Stich, 

Zeichen, Brandmal“ übersetzt werden (vgl. Duden, 2015, o.S.). Das legt zum einen 

den Schluss nahe, dass Menschen, denen ein Stigma zugeschrieben wird, den 

„anderen Nichtstigmatisierten“ einen Stich versetzen und dies durch ein äußerliches 

Merkmal geschieht, durch dass sie als „anders“ negativ auffallen.  

Das deckt sich mit der Ausführung Goffmans‘, dass ein Stigma anderen am 

häufigsten durch den Sehsinn offenkundig wird, was er jedoch eher mit den 

Begriffen  „Wahrnehmbarkeit“ und „Evidenz“ assoziiert als es allein an der 

Sichtbarkeit/Auffälligkeit zu messen (vgl. Goffman, 1975, S. 64). Werden 

Trans*Kinder und *Jugendliche somit für die Normsendenden offenkundig als 

„anders“ wahrnehmbar, laufen sie Gefahr von den Cis*Mitmenschen innerhalb der 

Institution Schule aufgrund des zugeschriebenen Stigmas diskreditierbar oder 

diskreditiert zu werden (vgl. S. 13).  

Diskreditierbar machen sie sich, wenn ihr Ursprungsgeschlecht noch sichtbar ist und 

sie anhand ihres Verhaltens auffallen oder sie dem Erscheinungsbild nach schon 

vollständig transioniert sind.  Ihnen wird dann z.B. nachgesagt, dass sie, im Fall von 

Trans*Mädchen, kein „richtiges“ Mädchen sind (vgl. KgKJH, 2014, S. 189). Das 

stellt nach Serano eine der deutlichsten Erscheinungsformen von „Cissexismus“ dar 

(vgl. Serano, 2007, S. 12f.). Diskreditiert werden sie hingegen häufig, wenn sie sich 

gerade im Transitionprozess, also dem Übergang vom zugewiesenen zum 

Identitätsgeschlecht, befinden und dabei durch wechselnde Äußerlichkeiten 

augenfällig werden (vgl. Goffman, 1975, S. 12). 

Zu Grunde legt Gofmann seinem Kozept drei Typen von Stigmata (vgl. ebd.):  

 Abscheulichkeiten des Körpers 

 Individuelle Charakterfehler, wahrgenommen u.a. als Willensschwäche, 

beherrschende oder unnatürliche Leidenschaften, tückische und starre Meinungen 

 Unehrenhaftigkeit 
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Die „Abscheulichkeit des Körpers“ kann in der Bezugnahme bedeuten, dass die 

Körper der Trans*Kinder und *Jugendlichen nicht der Norm entsprechen, weil sie 

ihre Körperlichkeit in der Regel, wenn sie dürfen und es wagen, nicht so ausleben 

und präsentieren wie es ihrem zugeschriebenen Geschlecht entspricht (z.B. 

Kleiderwahl, Frisur, vgl. KgKJH, 2014, S. 93, 98, 107, 109 u.w.). Als „unnatürliche 

Leidenschaft und starre Meinung“ kann gegenüber den heteronormativ orientierten 

Mitschüler_innen und Fachkräften deren, von vielen unnachvollziehbare Wunsch,  

aufgefasst werden, diese Diskrepanz beheben zu wollen und eventuell auch aufgrund 

des starren Beharrens auf diesen schon Schritte eingeleitet zu haben. Das sind etwa 

pubertätsblockierende Hormoneinnahmen. Eine beispielhafte Aussage eines 

Trans*Jungen zu diesem Wunsch: „also…ähm ich wollte halt immer kurze Haare 

haben und aussehen wie ein Junge… und wollte eigentlich auch immer einer sein 

[…]“ (KgKJH, 2014, S. 109). Die „Unehrenhaftigkeit“ kann in Beziehung zu dem 

bewussten oder unbewussten in Unwissenheit- oder Unklarheitbelassen über die 

Geschlechtsidentität den Normsendern gegenüber gesetzt werden. Als Beispiel dazu 

eine Mutter: „ich bin hingegangen und hab so gerufen ,Anna […] ,Wieso Anna, der 

heißt doch Andreas!‘ […] (KgKJH, 2014, S. 94).  

Daraus lässt sich folgern, dass alle drei Typen der Stigmatisierung von letzteren 

gegen Trans*Kinder und *Jugendliche Verwendung finden können. Damit geht 

einher, dass sonstige positive, geschätzte Eigenschaften dieser ignoriert oder nur 

noch unzureichend wahrgenommen werden (vgl. Goffman, 1975, S. 13). Aus der 

Beurteilung heraus, dass Trans*Kinder und *Jugendliche oftmals freiwillig 

Anpassungsleistungen hinsichtlich ihres Identitätsgeschlechtes vornehmen, kann es 

zudem sogar zu einer doppelten Stigmatisierung kommen. Sie geben sich dieser 

scheinbar freiwillig preis, weil sie ohne diese Anpassung vermeidbar wäre. Dadurch 

lässt sich vermuten, dass das Stigma in gewisser Hinsicht steuerbar ist, zumindest 

wenn sich die Kinder und Jugendlichen in der Position der Diskreditierbaren 

befinden. In dem Fall befinden sie sich in einem Spannungsfeld, das verschiedene 

Fragen aufwirft. Zum Einen die, welche und ob Menschen eingeweiht werden sollen 

oder ob lieber die Lüge gegen bzw. Unwissenheit des Umfeldes vorgezogen wird. 

Zum Anderen wie die Information weitergegeben wird und welcher Zeitpunkt dafür 

gewählt werden soll (vgl. S. 56).  
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Spezialist_innen und Ratgeber empfehlen in jedem Fall ein Outing, um für die 

Kinder und Jugendlichen selbst, aber auch für ihr Umfeld Klarheit zu schaffen (vgl. 

Brill/Pepper, 2008, S. 154). Das bedeutet jedoch, dass sie sich damit der 

Stigmatisierung der darin befindlichen Menschen aussetzen, die eben diese als 

Vergeltung der Normabweichung und damit Legitimationsgrundlage der 

Diskreditierung heranziehen können (vgl. Goffman, 1975, S. 15). Die Kinder und 

Jugendlichen, die sich dem entziehen können, weil sie die Stigmatisierung nicht 

wahrnehmen oder sie z.B. mit Hilfe eines sehr starken Identitätsglaubens ignorieren 

können, werden sich als vollgültige „normale“ Menschen empfinden können. Sie 

werden sich lediglich in ihrer Geschlechtsidentität von den sie umgebenden 

Cis*Menschen unterscheiden und somit genauso eine faire Chance in allen 

Lebensbelangen verdient haben (vgl. S. 16). Ist das nicht der Fall und der Spalt 

zwischen ihrem Ich und ihrem Ich- Ideal wird durch heteronormative Orientierungen 

verstärkt, kann es zu Selbsthass und –erniederung kommen, selbst wenn kein 

derartiger Mensch gegenwärtig ist, sondern lediglich ein Spiegel. Die Manifestation 

dieses Gedankenguts führt somit zu einer Selbststigmatisierung (vgl. ebd.). 

Als Konsequenz liegt nahe, dass Trans*Kinder und *Jugendliche, wenn sie selbst 

darüber entscheiden können, präferiert Menschen Zugang in ihr Leben gewähren, die 

sie akzeptieren. Diese dürften nach Goffman vorrangig zwei Kategorien 

angehören.Denen, die das Stigma teilen und den Weisen. Erstere sind folglich andere 

Trans*Kinder und *Jugendliche, unter denen sie dann gerade zu aufblühen (vgl. 

KgKJH, 2014, S. 99f.). Zweitere sind Menschen, die nicht trans* aber auch nicht 

über die Maßen heteronormativ orientiert sind und sich aufgrund ihrer Persönlichkeit 

und ihrer persönlichen Situation in die Lebenslage eines Trans*Menschen einfühlen 

können (vgl. Goffman, 1975, S. 31). Letztere genießen deshalb als „Grenzpersonen“ 

eine hohe Akzeptanz und heben die Beschämung durch das sonst wahrgenommene 

Anderssein und die geforderte Selbstkontrolle der Kinder und Jugendlichen auf, weil 

sie sie als vollwertige ganze Menschen sehen (vgl. S. 40).  

Eine weitere Konsequenz ist, dass sie sich, wenn möglich, in dem vormals 

beschriebenen Spannungsfeld bewusst der Täuschung, als Mittel um 

Sanktionierungen zu entgehen, bedienen oder sich in Abwägung der Schwere 

letzterer gegen eine Täuschung entscheiden. Werden sie von Cis*Menschen, ohne sie 
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täuschen zu wollen, fälschlicherweise nicht als trans* einsortiert bspw. bei der 

Teilnahme an einem Tanzkurs (vgl. KgKJH, S. 137f.), obliegt es den Kindern und 

Jugendlichen ebenfalls selbst, ob sie die Wahrnehmung korrigieren oder nicht (vgl. 

Goffman, 1975, S. 94- 96). In jedem Fall können sie sich dabei verschiedener 

Techniken der Informationskontrolle bemächtigen, um wenn sie wollen, ihr 

Trans*Sein und dessen Diskreditierung zu verschleiern oder in der Wahrnehmung 

des Umfeldes zu reduzieren (vgl. S. 116). Sie können sich anstatt der 

Informationskontrolle jedoch auch des Kuvrierens bedienen. Dabei geben sie 

offenkundig ihr Stigma zu, wodurch sie sich einen Spannungsabbau sowie eine 

Reduzierung der belastenden Exponate der Zuschreibung erhoffen (vgl. 128f.). 

Da sich Stigmatisierungs- Prozesse jedoch nicht bei der Minderheit auflösen können, 

sondern ein Umdenken der Mehrheitsbevölkerung erforderlich ist, kann sich die 

Lage der Kinder und Jugendlichen hin zu einer Entstigmatisierung nur entwickeln, 

wenn sich die Einstellungen der Mehrheitsangehörigen ändern. Dazu gehört, dass sie 

nicht als Ausdruck der kulturellen Cis*Geschlechtlichkeit weiterhin marginalisiert 

oder „nicht benannt werden“ und ihnen damit der Platz im öffentlichen Diskurs 

abgesprochen wird. Es sei denn, die Kinder und Jugendlichen benennen sich selbst 

und liefern Erklärungen über ihr Sein, welches der Mehrheit nach 

erklärungsbedürftig ist (vgl. KgKJH, 2014, S. 149). Proportional zur 

Einstellungsänderung der Mehrheitsangehörigen können Kommunikationsbarrieren, 

Segregationen und Berührungsängste überwunden werden. Die dazu notwendigen 

Sozialisationsprozesse gehören jedoch zu den anspruchvollsten und kompliziertesten 

(vgl. Lautmann, 1975, S. 173), was erklären kann, warum sich nur langsam 

Änderungen in der Wahrnehmung von Trans*Personen einstellen, die über die 

Toleranz hinaus Trans*Sein als Bereichung und einen von vielen 

selbstverständlichen Lebensentwürfe begreift. Momentan sind wir noch weit entfernt 

davon, Entstigmatisierungen möglich zu machen. Den Stigmatisierungen folgen 

gerade im schulischen Umfeld häufig Diskriminierungen, die im nächsten 

Unterkapitel dargestellt werden sollen.     
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4.3 Diskriminierung 

Von Diskriminierung wird gesprochen, wenn Handlungen und Äußerungen oder 

auch strukturelle Verordnungen bewusst oder unbewusst darauf abzielen, bestimmte 

soziale Gruppierungen bzw. diesen zugeordnete Personen, herabzusetzen und zu 

benachteiligen. Für die Zuschreibung zu einer bestimmten sozialen Gruppe reicht 

dabei ein Merkmal  im Fall der Kinder und Jugendlichen ihr Stigma Trans*Sein  

aus. Die individuelle Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft spielt bei der 

Zuordnung keinerlei Rolle. Folglich stellen Diskriminerungen einen Verstoß gegen 

grundständige Gleichheits- und Gerechtigkeitsnormen dar, die unter anderem in 

Gesetzen verankert sind (vgl. Hormel/Scherr, 2010, S. 7). In den Schulgesetzen 

sämtlicher Bundesländer Deutschlands steht die verpflichtende Aufgabe, die 

Schüler_innen, also Trans*Kinder und *Jugendliche eingeschlossen, zu 

selbständigen Persönlichkeiten zu erziehen. Dazu gehört u.a., dass sie die 

Gleichberechtigung (auch die der Geschlechter) aller Menschen anerkennen und 

respektvoll miteinander umgehen (vgl. z.B. § 1 SchulG Berlin). Das erklärt 

Diskriminierungen zu ächtungswürdigen Handlungen, denen entgegengewirkt 

werden muss. Welchen Arten von Diskriminierungen können Kinder und 

Jugendliche aufgrund ihrer nonkonformen Geschlechtsidentität insbesondere im 

Schulkontext ausgesetzt sein?  

Dazu wird hier auf die Unterteilung Bielefelds von 2010 in  drei Arten 

zurückgegriffen, weil sie sehr gut auf die Situation von Trans*Kindern und 

*Jugendlichen anwendbar scheint. Sie differenziert zwischen direkter, indirekter und 

struktureller Diskriminierung.  Bei der direkten Diskriminierung kommt es 

unmittelbar durch Personen zu einer Herabsetzung oder Benachteiligung. Bei der 

indirekten hingegen geschieht dies über ein Mittel/ Medium. Bei der strukturellen 

Benachteiligung liegen Normen, Gesetzmäßigkeiten u.ä. zu Grunde (vgl. S. 30f.). 

Trans*Kinder und *Jugendliche begegnen im Schulalltag allen drei Arten. Der 

Ersten in Form von psychischen und physischen Übergriffen, verbaler oder tätlicher 

Art, der Zweiten über das Ignorieren oder der verzerrten Darstellung ihrer 

Lebensrealität in Medien wie bspw. Schulbüchern, Zeitungsartikeln oder TV- 

Berichten, die Strahlkraft auf den Schulkontext besitzen. Der Dritten begegenen sie 

unter anderem über das gesellschaftlich vermittelte binäre Geschlechtermodell (vgl. 
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Haupt, 2011, S. 23f.), das abgesehen von den Normsendern, strukturell durch eine 

feste Verankerung in juristischen Regelungen und medizinischen Prozessen 

reproduziert wird (vgl. Kap. 3.2, 3.3). So entfaltet sie auch schon in der Schulzeit 

Wirkung, unabhängig davon, ob sich die Kinder und Jugendlichen schon in die 

juristischen und medizinischen „Mühlen“ hinsichltich ihres Trans*Sein begeben 

haben oder nicht. Alltäglich können ihnen somit, je nachdem wie offen ihr 

schulisches Umfeld hinsichtlich ihres Merkmals „Trans*Sein“ ist, mehr oder weniger 

häufig Ausgrenzungen, Belästigungen, Beschimpfungen, „Witze“, 

Nichtwahrnehmung, Gewalt u.ä. als Konsequenz der hier vorhandenen Transphobie 

entgegen gebracht werden (vgl. IDA- NRW, 2015, Abbildung).  

Die ECRI stellt dazu heraus, dass es eine erhebliche Diskriminierung von 

LSBTI*Personen gibt, die deshalb tendentiell ihre Orientierung verbergen. 

Insbesondere das hohe Maß an Trans*- und Homophobie in deutschen Schulen wird 

hier hervorgehoben (vgl. ECRI, 2013, S. 10). Fuchs et al. bestätigen dies mit ihrer 

Feststellung, dass Trans*Menschen ständig auffallen würden und sich damit der 

Gefahr gegenüber sähen, auf Ablehnung und negative Kommentare zu stoßen (vgl. 

Fuchs et al., 2012, S. 72).  

Auf struktureller Ebene sehen sie sich durch die vorhandende binäre 

Geschlechterordnung unter anderem durch geschlechtergetrennte Toiletten, teilweise 

geschlechtergetrennten Sportunterricht und Umkleidekabinen, heteronormative 

Kleiderordnungen, geschlechtergetrennte Schlafraumunterbringung bei 

Klassenfahrten, personenbezogene Datenerhebung mit den Kategorien 

„männlich“und „weiblich“ und weiteres vor Probleme hinsichtlich ihrer Einordnung 

gestellt (vgl. Bager/ Göttsche, 2015, S. 138).  

Wie vielfältig sich diese Diskriminierungserfahrungen äußern, sollen folgende 

Aussagen und Beispiele von befragten Trans*Kindern und *Jugendlichen (K) und 

ihren Eltern (E) aufzeigen: 

zu strukturellen Diskriminierungen: 

 zu dem noch ungeänderten Pass: „Und… das ist halt immer… das ist’n blödes 

Gefühl so.“ (K, KgKJH, 2014, S. 138) 
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 zu Anforderungen im Sportunterricht: „Also da hieß es halt, Mädchen müssen 

Badeanzüge tragen beim Schwimmen“, „jedes Mal vor Schwimmen schlimm mit 

Bauchschmerzen und sowas“, „also, äh, die ganze Körperhaltung war so total 

verschämt“ (E, S. 94) 

 zu der verzögerten gerichtlichen Entscheidung zur Gesundheitsfürsorge: […] und 

dann tickt auch die biologische Uhr […], dann war es schon März […] das war 

halt einfach schrecklich. Diese Wartezeit […] (E, S. 99) 

 „da hab ich dann beim Mädchensport mitgemacht. Das habe ich immer gehasst.“ 

(K, S.107) 

 zu geschlechtergetrennten Zimmerzuordnungen: „Und.. das war, die Klassenfahrt 

fand ich dann auch ziemlich doof“, „ganz schrecklich“ (K, ebd. und S. 141) 

 zu den Psychologenbesuchen: „keinen Spaß“ (K, S. 113) 

 zum Outing: „ […] also die Überwindung, das eben zu sagen… ist nicht so 

schlimm, wie wenn man eben dann […] als [Mädchen] behandelt wird oder so“ 

(K, S. 116) 

 Benutzungserlaubnis für Räume abwarten (vgl. S. 145) 

 zur Arztsuche: „ […] sehr schwierig, weil’s ganz wenig Psychologen gibt, die 

sich auf dieses Alter [10] […] einlassen.“ (E, S. 170) 

 zu Erfahrungen mit Landesschulamt: „ […] dass die manchmal ziemlich 

eigenartig sind. Sodass als in Klammern auch noch Daniel steht […].“ (Schule 

zit. E, S. 172) 

direkte Diskriminierungen:  

 „Ach lass dir doch mal die Haare wachsen, dann erkennen dich die anderen Jungs 

als Mädchen und haben mehr Respekt“ (E zit. Basketballtrainer, S. 94) 

 zur Weigerung des Vaters den gewünschten Namen zu benutzen: „[…] also ich 

hieß auch lange dort noch Anna auch… eben nachdem ich überall anders schon 

Andreas hieß“ (K, S. 113) 

 zum Verwenden das ungewünschten Pronomens oder Namens: „es wird eben oft 

auch in der Schule noch mit ‚sie‘ geredet […]“, „schwierig“, „unangenehm“, 

„[…] die wollen sich den nicht merken, […] weil sie mich damit irgendwie 

ärgern wollen und so“  (K, S. 118, 138) 
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 „Und da gab es […] schon auch äh verbale Übergriffe (E, S. 134) 

 zur Unterstellung des Diebstahls des Personalausweises: „auf meinem Ausweis 

stand natürlich ‚Benny‘, [..] für die Bibliothekarin sah ich halt nicht aus wie 

Benny.“ (K, S.136) 

 „blöde Witze oder Anmachen“ (K, ebd.) 

 „Unverständnis“ (K, S. 141) 

 Anfeindungen durch Schülerinnen der höheren Klassen (vgl. S. 143) 

 zum Eindringen in die Privatsphäre: „[…] Bist du nun schon, keine Ahnung, äh 

operiert oder solche Sachen?“ (K zit. Mitschüler, S.145) 

 zu Kleiderordnungen: „ […] Tja Mama, beim Papa bin ich ja traurig, weil da darf 

ich die Kleider nicht anziehen. Beim Papa da schläft die Traurigkeit nie, die ist in 

so’ner Büchse drin.“ (Mutter zit. n. K, S. 166), Bestechung, wenn das „Richtige“ 

angezogen wird (vgl. ebd.) 

 Reaktion einer Freundin nach Wunschäußerung der Geschlechtsangleichung: „ 

[…] die ist seitdem nicht wieder gekommen […]“ (E, S. 183) 

 zu Reaktionen auf Rollenwechsel in Schule: „[…] wo alle gesagt haben, dass ich 

also so verrückt bin, […] wo ich keine Freunde hatte […]“ (K, S. 186) , lästern, 

ärgern, blöde Kommentare, sagen dann irgendwelche Ausdrücke, Verwehren des 

Zugangs zur Mädchentoilette, Ausgrenzen aus Zimmern beim Skilager, Ausüben 

von Druck, wenn sich jemand ihr annähert, sowohl in den Pausen wie auch im 

Unterricht als Formen von Mobbing (vgl. K, S. 187)  

 Reaktionen auf geschlechterunkonformes Verhalten z.B. bei einem Jungen, der 

„sich wie ein Mädchen verhalten hat“: Lustig Machen bei der Hälfte der 

Mitschüler_innen (vgl. Klocke, 2012, S. 87) 

indirekte Diskriminierung: 

 dem zugewiesenen Geschlecht angepasste Geschenke: „ […] und ich hab dann 

´ne Nagelschere oder sowas gekriegt. Das fand ich dann schon immer doof. Und 

dann auch irgendwelche Unterhemden oder so, in Rosa“ (KgKJH, 2014, K, S. 

111) 

 zur Teilnahme an Infoveranstaltungen für Eltern von Mitschüler_innen: „Viele 

Eltern […] [deren] Kinder ganz massiv gegen sie vorgehen, waren nicht 

anwesend, ne.“ (E, S. 171) 
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 zu Lehrendenreaktionen: hinterm Rücken reden und als Konsequenz alte 

Namenslisten (mit unerwünschtem Namen, Anm. d. Verf.) wieder auf dem 

Lehrertisch (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 2006, S. 67), 

bei Witzen mitlachen, die Normabweichende diffamieren, kein konsequentes 

Einschreiten bei Diskriminierung (vgl. Klocke, 2012, S. 54) 

 Verunmöglichen von Sportunterricht: kein Attest, weil gesund, Untersagen des 

Jungensports, weil offiziell noch Mädchen, aber Verweigern der Mädchenkabine, 

weil als Junge an Schule bekannt und bei Lehrerenden und Mitschüler_innen 

vorgestellt mit der Folge, dass ungewollte Fehlstunden entstanden (vgl. 

Senatsverwaltung, 2006, S. 67) 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Trans*Kinder und *Jugendliche sehr 

differenzierten Erscheinungsformen von Diskriminierung ausgesetzt sind, die sie auf 

vielfältige Weise herausfordern. Ihre Strategien, diesen Herausforderungen zu 

begegnen, werden im nächsten Unterkapitel aufgegriffen. 

4.4 Strategien der Trans*Kinder und *Jugendlichen 

So unterschiedlich wie die Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen erleben, 

sind auch ihre Strategien im Umgang mit den jeweiligen Situationen. Dazu werden 

nachfolgend Strategien aufgezeigt, die den Aussagen von Kindern und Jugendlichen 

aus der Studie „unsicher, klar, selbstbestimmt- Wege von Trans*Kindern, 

*Jugendlichen und jungen *Erwachsenen in Sachsen- Anhalt.“ entlehnt sind. Die 

Annahme ist, dass diese auch auf Trans*Kinder und *Jugendliche aus anderen 

Bundesländern Deutschlands übertragbar sind.  Das lässt sich aus dem Vergleich mit 

anderen Studien, die Situationsbeschreibungen dieser beinhalten, vermuten, da diese 

den hier entnommenen Beispielen ähneln (vgl. Studie Fuchs et al. 2012, 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 2006, Unterforsthuber 2011). Da es 

bisher keine einschlägigen Forschungen gibt, die explizit das Bewältigungsverhalten 

in den Blick nehmen, wird ebenso überprüft, ob Parallelen zu Strategien 

Erwachsener gezogen werden können. Dazu werden Forschungsergebnisse der 

Studie von Kummert 2011 exemplarisch ausgeführt, um die 

Bewältigigungsstrategien der Kinder und Jugendlichen zu validieren.  
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Als eine Strategie lässt sich die Konfrontation des Umfeldes herauslesen. Dies 

geschieht durch das Durchsetzen der Geschlechtsidentität gegenüber von 

Widerständen, in dem sich die Trans*Kinder und *Jugendlichen an 

Geschlechterstereotype anpassen. Dem vom Umfeld suggerierten Empfinden der 

„Andersartigkeit“ wird eine klare geschlechterkonträre Präsentation entgegengesetzt 

(vgl. KgKJH, 2014, S. 110f.). Hierbei passen sich die Kinder schon frühzeitig 

geschlechtsstereotypen Attributen an. Das lässt sich  etwa an der Haarlänge 

festmachen, die als gesellschaftlich festgelegtes Kriterium für das Konstruieren von 

Geschlecht gesehen werden kann (vgl. Faulstich- Wieland et al., 2004, S. 107). 

Diesen Umstand erfahren sie als stärkend für ihr Selbstkonzept. Den 

Verunsicherungen durch  die Widerstände des Umfeldes wird eine möglichst klare 

Geschlechterpräsentation entgegen gesetzt, die wenig Angriffsfläche für das 

Bezweifeln der dargestellten Identität lässt. Den umgebenden Personen wird damit 

eine klare Einteilung entweder zur Kategorie „männlich“ oder zur Kategorie 

„weiblich“ ermöglicht und deren Unsicherheit reduziert, weil eine eindeutige 

Lesbarkeit gegeben ist. Diese entspricht zwar nicht dem bei Geburt zugewiesenen 

Geschlecht, hebt jedoch den verunsichernden Status des „Dazwischen-Seins“ auf 

(vgl. KgKJH, 2014, S. 148f.). Hierbei lassen sich Parallelen zum Kuvrieren ziehen, 

da sie mit dieser Umgangsweise ihr Stigma offenbaren und sich eine Verminderung 

von Diskriminierungen erhoffen (vgl. Kap. 4.2). Die ausgestrahlte Selbstsicherheit 

kann den Diskriminierungen möglicherweise „den Boden nehmen“ wie es Kummert 

bei der Strategie „Offener Umgang mit dem eigenen Trans*Sein in allen 

Lebensbereichen“ beschreibt, die den vormals dargestellten Verhaltensweisen sehr 

ähnlich ist (vgl. Kummert, 2011, S. 29).  

Eine weitere Umgangsweise ist des Verdrängens von Negativerfahrungen. Bei 

diesem versuchen die Kinder und Jugendlichen negativ erlebte Situationen 

auszublenden, mit denen sie im Bezug auf ihre Geschlechterinterpretation 

konfrontiert waren und sie nur oberflächlich  als  „große Zeit“ o.ä.  zu  umschreiben.   

Stattdessen halten sie sich an  positiv wahrgenommenen Erlebnissen fest, die ihre 

Position gestärkt haben und orientieren sich daran für ihre selbstgewählte 

Geschlechterpräsentation weiter (vgl. KgKJH, 2014, S. 136f.). Dadurch wird die 

Machtposition der Diskriminierenden ausgehebelt, weil ihre Handlungen in die 

„Verdrängungsecke“ geschoben werden und damit keine weitere Beachtung finden 
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und sie folglich im besten Fall das Interesse an ihrem „Opfer“ verlieren (vgl. S. 138). 

Diese Strategie weist Analogien zu  Kummert‘s „[d]ie „transsexuelle“ Vergangenheit 

komplett hinter sich lassen und einfach als Mann oder Frau leben“ auf, in der durch 

einen Wechsel des Umfeldes oder einen Umzug dafür gesorgt wird, dass das 

Trans*Sein nicht mehr erwähnt werden (muss) (vgl. Kummert, 2011, S. 29). 

Eine andere Strategie ist das Hineinversetzten in die 

„Mehrheitsangehörigenposition“. Über diesen empathischen Zugang wird versucht, 

Erklärungen für die Reaktionen des Umfeldes auf sich selber zu finden und daraus 

Verständnis für deren Position aufzubringen. Die zurechtgelegten Erklärungsmuster 

bieten Ansatzpunkte, das eigene Verhalten so anzupassen, dass es möglichst 

unauffällig ist und heteronomative Mitschüler_innen und Fachkräfte möglichst 

wenig in Unsicherheit stürzt. Ihnen wird Zeit für einen eintretenden Prozess des 

Akzeptierens gegeben und ihr Fehlverhalten relativiert. Direkte Diskriminierungen 

werden z.B. als Unsicherheit des Umfeldes gelesen, die nicht zwangsweise böse 

gemeint sind (vgl. KgKJH, 2014, S. 147f.). Die Diskriminierung kann hier von den 

Trans*Kindern und *Jugendlichen als Stabilisierungsversuch der/des Angreifenden 

identifiziert werden, der weniger gegen sie als „Angegriffene“ geht als dem 

Selbstkonzept des Aggressors Halt zu geben (vgl. Teuschel/Heuschen, 2013, S. 113). 

Hierzu bietet Kummert’s Kategorisierung keine Analogie oder Entsprechung.  

Es gibt auch Kinder und Jugendliche, die den Weg des Rückzugs und der Isolation 

wählen, um in Ruhe gelassen zu werden. In der Schule nehmen sie sich zurück, um 

nicht aufzufallen und Opfer von Diskriminierungen zu werden. Sie nehmen hin, dass 

sie wenige Freund_innen gewinnen. Dafür suchen sie sich Ausgleichserfahrungen in 

anderen Settings wie etwa Online- Spielen oder Portalen, in denen sie in ihrer selbst 

gewählten Geschlechterpräsentation auftreten (können), ohne negative Reaktionen 

befürchten zu müssen (vgl. KgKJH, 2014, S. 205, 211). Darin lässt sich der 

„[s]oziale Rückzug“ wiedererkennen, den Kummert exemplarisch darstellt (vgl. 

2011, S. 29).  

Oftmals wird auch die Strategie gewählt, „Bündnispartner_innen“ zu gewinnen oder 

hinzuzuziehen. Dafür werden vorerst Einzelne in die bestehende Thematik eingeführt 

und sensibilisiert z.B. Lehrkräfte und Schuldirektorat, die den Kindern und 
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Jugendlichen Unterstützung bieten, wenn es darum geht, ihre gewählte 

Geschlechterpräsentation weiter zu etablieren. Das kann jedoch auch das Ersuchen 

nach sich solidarisierenden Mitschüler_innen sein, wenn es darum geht, 

Mobbingprozessen entgegenzuwirken. Meist wird dabei die Unterstützung der Eltern 

in Anspruch genommen (vgl. z.B. KgKJH, 2014, S. 170f.). Auch hierzu findet sich in 

Kummert’s Kategorien keine Entsprechung.  

Anders stellt es sich mit dem „Verheimlichen / „Sich nicht outen“ in einem, 

mehreren oder allen Lebensbereiche[n]“ (Kummert, 2011, S. 30) dar. Diese Strategie 

wird vorrangig retrospektiv in den herangezogenen Studien beschrieben und zeigt 

auf, dass Trans*Personen in ihrer Kindheit und Jugend häufig in allen oder mehreren 

Settings ihr Trans*Sein verheimlicht haben und stattdessen Anpassungsleistungen 

hinsichtlich eines geschlechternormierten Verhaltens betrieben (vgl. z.B. Fuchs et al., 

2012, S. 118, KgKJH, 2014, S. 137). Das gab ihnen in der Konsequenz das Gefühl, 

nur eine Rolle zu spielen und nicht authentisch sein zu können (vgl. Kummert, 2011, 

S. 8). Dieser Weg wird häufig gewählt, weil ein Rollenwechsel im schulischen 

Setting mit der Angst vor negativen Reaktionen der Mitschüler_innen und/oder 

Lehrkräfte und vor schlechten Erfahrungen hinsichtlich räumlicher Situationen (z.B. 

Umkleidekabinen) verbunden ist (vgl. S. 7) und er folglich vermieden wird (vgl. 

auch Erfahrungsberichte in Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 2006, 

S. 66- 70).  

Die letzte Strategie, die hier dargestellt werden soll, ist die der Aufklärung durch 

Wissen. Dazu informieren sich die Kinder, Jugendlichen (und deren Eltern) über 

themenspezifisches Wissen (zu Trans*) und bieten ihrem Umfeld damit 

Rechtfertigungs- und Erklärungsmodelle für ihr „Sein“ (vgl. KgKJH, 2014, S. 127f.).  

Das soll ihnen helfen, sie nicht als „anders“, sondern als „normal“ anzusehen, weil 

„es das gibt […]“ (S. 107)  gemeint ist in diesem Zusammenhang Transidentität 

wahrzunehmen. Damit zeigen sie den anderen auf, dass sie nicht die einzigen sind, 

die solch ein Geschlechtsempfinden verspüren, sondern dass es mehr Kinder und 

Jugendliche gibt, denen es wie ihnen ergeht. Deshalb haben sie genauso das Recht 

als vollwertiges Mitglied der Klassengemeinschaft angenommen zu werden und 

Forderungen zu stellen, die ihrer gefühlten Geschlechtsidentät entsprechen. Ein 
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Beispiel hierfür ist die Unterbringung in einem Zimmer (während Klassenfahrten), 

das zu dieser Geschlechtsidentät passt (vgl. S.142). Eine vergleichbare 

Herangehensweise wird von Kummert nicht dargestellt. 

Auffälig ist in dieser Betrachtung, dass immer die Trans*Kinder und *Jugendlichen 

selber (oder deren Eltern), in der Postion sind, sich zur „Mehrheit“ verhalten zu 

müssen. Fast immer ist ihre Initiative gefragt, um eine Änderung der Situation zu 

bewirken  ob als „Bittsteller_innen“ mit Hilfe von Erklärungswissen, als 

interpretierende „Verständinisaufbringer_innen“ oder „Verdrängungskünstler_in-

nen“  um nur einige Rollenanforderungen der einzelnen Strategien noch einmal zu 

benennen. Sie sind gefragt, über eine Vielzahl sozialer Kompetenzen zu verfügen, 

die nicht gleichermaßen von den heteronormativ orientierten Mitschüler_innen und 

Fachkräften gefordert werden. Darin zeigt sich wiederum deren normierende 

Machtposition.  

Anhand der Strategien können zudem schon einige unterstützende Faktoren für die 

Trans*Kinder und *Jugendlichen herausgefiltert werden. Denen soll anschließend 

noch näher auf den Grund gegangen werden, um noch weitere zu identifizieren und 

daran potentielle Anknüpfungspunkte für Veränderungsbedarfe herauszustellen.  

4.5 Unterstützungsfaktoren 

Betrachtet man die Strategien, so wird deutlich, dass der Zugang zu Wissen und 

Indentifizierungs-/ Wahrnehmungsmöglichkeiten für Trans*Kinder und *Jugendliche 

und deren Angehörige wichtige Unterstützungen anbieten. Genauso deutlich wird, 

dass Bündnispartner_innen und Freund_innen hilfreich zur Seite stehen können, 

wenn es darum geht eine Sensibilisierung des Umfeldes zu erreichen (vgl. o.g. 

Abschnitte). 

Der Zugang zu Wissen wird oftmals in Folge von Schlüsselerlebnissen bemüht, die 

als „Schalter“ fungieren. Ist der Schalter erst umgelegt, werden verschiedenste 

Anstrengungen unternommen, um Wissen zu generieren. Das kann via Internet, 

durch das Erwerben von Ratgebern, das Lesen einschlägiger Biografien z.B. „Blaue 

Augen bleiben blau“ von Balian Buschbaum und durch die Recherche von 

Fachartikeln uvm. passieren (vgl. KgKJH, 2014, S. 170).  
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Über dieses Wissen gelangen die Kinder und Jugendlichen oder deren 

Elternpersonen infolgedessen an Kontaktstellen, die als weitere 

Unterstützungsfaktoren eintreten können. Das können Beratungsstellen, 

Selbsthilfegruppen oder Fachkräfte aus dem medizinischen oder juristischen Bereich 

sein. Es kann jedoch genauso passieren, dass sich im Nahbereich des Kindes oder 

Jugendlichen bereits Personen befinden (vgl. S. 93), die Kontakte herstellen können 

oder dieses anregen, gegebenenfalls auch zu Personen oder Angehörigen, die das 

Stigma teilen und mit denen ein reger, positiv erlebter Austausch etstehen kann  (vgl. 

Kap. 4.2).  

Sind wohlgesonnene Bündnispartner_innen gewonnen, wird es als unterstützend 

wahrgenommen, wenn diese Initiative zeigen und beispielsweise das Trans*Sein 

sichtbar gemacht wird. Das kann durch das Integrieren in Unterrichtsfächer genauso 

geschehen wie durch das Anregen von Diskussionen zur Geschlechtervielfalt oder 

das Hinzuziehen von Außenstehenden (bspw. Stigmateiler_innen) für Projekttage 

(vgl. S. 132, 174).   

Unterstützend kann auch wahrgenommen werden, wenn die binäre 

Geschlechterordnung von vornherein durch bestimmte Strukturen aufgeweicht ist. 

z.B. durch Unisextoiletten oder die Heteronormativität von den Personen im 

schulischen Umfeld etwa durch das Outing eines/r Transschüler_in hinterfragt 

werden muss oder besser von Beginn an eine Offenheit hinsichtlich der 

Geschlechterzuordnung bei den Fachkräften und/ oder Mitschüler_innen vorzufinden 

ist (vgl. S. 132). 

Für die Kinder und Jugendlichen stellt sich zudem ein Freundeskreis, auf den sie 

auch außerhalb der Schulzeit (tröstend) zurückgreifen können und positive 

Reaktionen der Angehörigen im Bezug auf ihre Geschlechterpräsentation als 

unterstützend dar. Insbesondere die aktive, häufig impulsgebende und um 

Hilfsangebote ersuchende Rolle der Mutter wird hierbei von ihnen hervorgehoben 

(vgl. S. 117). Trotz dieser unterstützenden Faktoren, werden sie jedoch auch häufig 

neben Diskriminierungen und Stigmatisierungen durch anderweitige Hürden 

blockiert, die genauso von Bedeutung sind und deshalb im Anschluss ebenso 

aufgezeigt werden sollen.  
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4.6 Hürden und Widerstände 

Eine grundsätzliche Hürde für Trans*Kinder und *Jugendliche kann an deren 

„Nichtvorhandensein“ durch Nichtthematisieren oder Darstellen in der Schule 

gesehen werden. Dazu zählt, dass nicht über deren Situation aufgeklärt und 

informiert wird (vgl. KgKJH, 2014, S. 119f.), auch nicht in Fächern, die laut den 

Lehrplänen über Geschlechtervielfalt sensibilisieren sollen wie etwa Biologie (vgl. 

Bittner, 2011, S. 32f.). Dadurch braucht es häufig Schlüsselsituationen im privaten 

Bereich z.B. Medienbeiträge (vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 

2006, S. 67), die das entsprechende Vokabular aufzeigen (vgl. Kennedy, 2014, S. 

188) und den Kindern und Jugendlichen neben den oft in Folge aufgesuchten 

Fachkräften zu Intelligibilität
4
 und Klarheit über sich selbst verhelfen (vgl. KgKJH, 

2014, S. 133f.). Damit einher geht die Unwissenheit von Fachkräften im schulischen 

Kontext, die zu Unsicherheiten den Trans*Schüler_innen gegenüber führt, weil diese 

die binäre Normgeschlechterordnung offenkundig in Frage stellen (vgl. S. 151., 

Fuchs et al., 2012, S. 123, Klocke, 2012, S. 89). Doch auch (medizinische oder 

psychologische) Fachkräfte sind fehlbar. Deren Fehleinschätzung verzögert mitunter 

den (wenn gewünschten) Transitionsweg. Dadurch dass Eltern und Kinder bspw. 

damit vertröstet werden, dass es so belassen werden und abgewartet werden soll, 

ohne dabei das potentielle Trans*Sein zu benennen oder zu erkennen (vgl. KgKJH, 

2014, S. 119) . 

Ist wie o.g. die richtige Sprache gefunden und die themenspezifische 

„Sprachlosigkeit“ behoben, stellen sich häufig andere Widerstände ein. So wird es 

von Kindern und Jugendlichen besonders belastend empfunden, wenn eine oder 

beide Elternpersonen in ihren Reaktionen die Akzeptanz ihres Seins vermissen 

lassen. Das zeigt sich darin, dass die Elterndie Geschlechterpräsentation durch die 

Vorgabe einer Kleider- oder Frisurenordnung, das Weiterverwenden des 

ungewünschten Namens oder Pronomens, die Ablehnung medizinischer 

Behandlungen bis hin zu gerichtlichen Streitigkeiten einzuschränken versuchen (vgl. 

ebd.). Auch Schuldzuweisungen, Verleugnungen, das Übergehen von Wünschen und 

                                                 

4
 Fähigkeit, etwas durch den Intellekt und nicht nur durch die sinnliche Wahrnehmung zu verstehen 
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Signalen werden als negativ erlebt. Ebenso ambivalentes Verhalten der 

Elternpersonen, das sich z.B. darin äußern kann, dass zu hause „Verkleiden“ von 

ihnen erlaubt wird, in der Schule untersagen sie es ihrem Kind hingegen (vgl. S. 166, 

180ff.). Diese oftmals als physische und sexualisierte Gewalt wahrgenommenen 

Konfrontationen kommen häufig vor (vgl. LesMigras, 2012, S. 35). Das deckt sich 

mit einer von Kummert aufgeführten amerikanischen Studie, die belegt, dass derlei 

Erziehungspraktiken als schädlich begriffen werden. Diese Praktiken können sich 

unterschiedlich äußern: im Verantwortlichmachen für erlebte oder antizipierte 

Diskriminierung und Gewalt, im Ausschluss von Aktivitäten der Familie und 

Distanzierung, im verbalen und körperlichen Missbrauch, im Untersagen von 

Kontakt zu anderen Trans*Kindern und Jugendlichen, in Verunglimpfung und Spott, 

in der Verpflichtung zur Geheimhaltung und darin durch Druck die 

Geschlechtsrollenkonformität durchsetzen zu wollen (vgl. Kummert, 2011, S. 20). 

Einigen Kategorien davon lassen sich o.g. Widerstandsfaktoren durch die , in diesem 

Fall deutschen, Eltern zuordnen. 

Doch nicht nur bei ihren Eltern können Trans*Kinder und *Jugendliche auf 

Unverständis stoßen, sondern auch bei ihren Mitschüler_innen, vor allem wenn diese 

und ihre Eltern wenig Verständnisbereitschaft, sondern eher Intoleranz signalisieren 

und ihre eigene Unsicherheit überspielen, in dem sie diese Kinder und Jugendlichen 

Diskriminierungen z.B. in Form von Mobbing aussetzen (vgl. KgKJH, 2014, S. 195). 

Sind die Lehrkräfte aufgrund der Situation dann noch überfordert und fördern derlei 

Vorkommnisse, in dem sie keine klare Position dagegen beziehen oder nur 

unzureichende Unterstützung anbieten, verstärkt sich dieser Widerstandsfaktor noch 

(vgl. 182f.).   

Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit Schuleintritt die Durchlässigkeit für 

selbstbestimmte geschlechtliche Selbstverortung nahezu nicht mehr gegeben ist, was 

sich insbesondere bei der Nutzung von geschlechterseparierenden Räumlichkeiten 

bemerkbar macht und Erklärungs- und Rechtsfertigungsdruck bei den Trans*Kindern 

und *Jugendlichen hervorruft (vgl. 133f.). Dabei kann häufig auch die Abwertung 

von Weiblichkeiten gerade bei Trans*Mädchen beobachtet werden (vgl. Fuchs et al., 

2012, S. 131), die infolge ihres femininen Geschlechterausdrucks weniger toleriert 

und oftmals lächerlich gemacht werden (vgl. Serano, 2007, S. 15). Sind es in der 
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Grundschule eher die strukturellen Diskriminierungen, die Trans*Kinder und 

*Jugendliche vor Probleme stellen, so sind es mit zunehmenden Alter, insbesondere 

nach dem Eintritt in weiterführende Schulen, die direkten Diskriminierungen durch 

Mitschüler_innen oder Lehrkräfte selbst, die zunehmen und die sie herausfordern 

(vgl. KgKJH, 2014, S. 92- 195). 

Wird der Transitionsprozess noch in der schulischen Laufbahn begonnen, kann es 

zudem dazu kommen, dass sich die Kinder und Jugendlichen neben den alltäglichen 

schulischen Belastungen, Auseinandersetzungen mit Psycholog_innen, Gutachtern, 

Krankenkassen und Gerichten gegenüber sehen und sich deren Fragen und Therapien 

aussetzen müssen, um bestenfalls ein positives Gutachten beschieden zu bekommen, 

das ihre Behandlung erst möglich macht (vgl. Kap. 3.2, 3.3). In dem Zusammenhang 

kritisiert ein befragtes Kind, dass Kinder zu wenig entscheiden dürfen (vgl. KgKJH, 

2014, S. 120). Vermehrt werden insbesondere von den Elternpersonen jedoch auch 

die wenigen fachkundigen Anlaufstellen und Fachärzt_innen kritisiert, die zumeist 

erst in weiter entfernten Großstädten zu finden sind, während der Kontakt zu in den 

Heimatstätten ansässigen als wenig bis gar nicht hilfreich wahrgenommen wurde 

(vgl. 202).  Sind die Spezialist_innen dann auch noch privat niedergelassen, kann 

dies zusätzliche Verhandlungen mit der Krankenkasse nach sich ziehen, was diese 

Hürde noch intensiviert (vgl. S. 182).  

Die vorangegangenen Aspekte betrachtet, entsteht der Eindruck, dass die 

Widerstände klar gegenüber den Unterstützungsfaktoren überwiegen. Je nachdem, 

wie präsent und einschränkend diese wahrgenommen werden, bestimmen sie 

wirkungsmächtig mit darüber, inwiefern Trans*Kinder und *Jugendliche ihre 

Situation als positiv oder eher negativ konnotiert wahrnehmen. Wie ein Rating hin zu 

einem positiveren Empfinden möglich ist, kann Konzepten, die der Lehre der 

Angewandten Kindheitswissenschaften entlehnt sind, entnommen werden. Diese 

werden nachfolgend auf die Situation von Trans*Kindern und *Jugendlichen 

angewendet und bündeln den Blick, den die Angewandten Kindheitswissenschaften 

aufgrund ihres theoretischen Unterbaus auf diese einnehmen.   
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5. Kindheitswissenschaftlicher Blick auf Trans*Kinder und 

*Jugendliche  

Die vergangenen Kapitel haben gezeigt, dass Trans*Kinder und *Jugendliche unter 

sehr spezifischen Bedingungen aufwachsen und immerwährend von den Reaktionen 

ihrer umgebenden Personen abhängig sind. Wenn diese negativ ausfallen, finden sie 

sich schnell zwischen Diskriminierungen und Stigmatisierungen wieder, die sie im 

schlimmsten Fall u.a. durch ihre ganze Schulzeit begleiten. Gleichzeitig verfügen sie 

genau deshalb über Erfahrungs- und Erlebniswelten, die anderen zeitlebens fremd 

bleiben, weil sie nicht betroffen sind. In diesem Kapitel soll geklärt werden, warum 

die Angewandten Kindheitswissenschaften ein besonderes Interesse an 

Trans*Kindern und *Jugendlichen besitzen dürften. Die kindheitssoziologischen 

Grundlagen werden durch weitere relevante Konzepte und Theorien ergänzt und 

anschließend Praxisfelder aufgezeigt, in denen diese zur Anwendung kommen 

könnten. Sie fungieren als Ausgangspunkt für die im nächsten Kapitel untersuchten 

Veränderungsbedarfe und stellen erste Verbindungen zu dem Beitrag her, den die 

Angewandten Kindheitswissenschaften für Trans*Kinder und *Jugendliche, speziell 

für deren Problemlagen im schulischen Kontext, leisten können. 

5.1 Interesse an Trans*Kindern und *Jugendlichen 

Die Angewandten Kindheitswissenschaften stellen eine kritische Wissenschaft dar, 

die den Blick auf Kinder und Jugendliche, der vor Entstehen dieser Wissenschaft 

verbreitet war, reflektieren und ergänzen wollen.  

Dazu setzen sie sich mit Disziplinen und Fächern auseinander, die eine Relevanz für 

Kinder und Jugendliche besitzen. Die Kerndisziplinen sind dabei die (Kindheits-

)Soziologie, die (Sozial-) Pädagogik, die Psychologie, die Diversity Studies und die 

Politik- und Gesundheitswissenschaften. Mit dem differenzierten Blick aus der 

jeweiligen Orientierung heraus wird Kindheit erfasst und verstanden. Dabei können 

sich die Perspektiven gegenseitig ergänzen und vorteilhafte Verknüpfungspunkte 

herstellen, um damit als sozialwissenschaftliches Querschnittsfach den Blick auf 

Kindheit(en) zu erweitern (s. Studiengangsflyer im Anhang).  
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In diesem Zusammenhang nehmen sie gesellschaftliche Strukturen  kritisch in den 

Fokus und identifizieren soziale Ordnungen. Dabei gehen sie auch der Frage sozialer 

Gerechtigkeit nach und arbeiten Ungleichheitsmerkmale heraus. Nach 

kindheitssoziologischen Erkenntnissen stellt ein Differenzierungsmerkmal das 

Lebensalter und damit die Zugehörigkeit zu einer Generation dar.  

An diese wird das Konzept der generationalen Ordnung geknüpft. Den verschiedenen 

Alterskategorien (Kind, Erwachsener) werden unterschiedliche Maße an 

ökonomischer Teilhabe, Rechte, Pflichten und Bedürfnisse zugeordnet (vgl. 

Hungerland, 2008, S. 82). Diese Unterschiede/ Wahrheiten sind nicht natürlich 

gegeben, sondern „situiert und sozial konstruiert“ (Hengst/Zeiher, 2005, S. 14). 

Durch die Zuordnung zu bestimmten Alterskategorien soll jedoch eine natürliche 

Wahrheit geschaffen werden, die für alle bindend ist und durch die 

wahrgenommenen biologischen Differenzen zwischen Kindern und Erwachsenen 

bestätigt wird (Hungerland zit. n. Alanen 1994, 2008, S. 83).  Die verschiedenen 

Konstruktionen von Alterskategorien geben eine Begründung für verschiedene 

Positionen im gesellschaftlichen, hierarchischen Machtgefälle ab. Dem 

„konstruierten Kind“ und auch dem „konstruiertem Jugendlichen“ wird dabei in 

diesem hegemonialen Generationenverhältnis weniger Macht zugesprochen, was sich 

etwa an ihrer Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe zeigt (ebd., S. 84). Die 

augenscheinlich natürliche Differenzierung wird z.B. durch Gesetze gestützt (u.a. 

Festlegung des Wahlalters, Abhängigkeiten von (Eltern-)Personen  vgl. Kapitel 3.2/ 

3.3) und reproduziert. Sie führt dazu, dass sich Kinder und Erwachsene im Bezug auf 

ihre gesellschaftliche Stellung fast komplementär gegenüber stehen  die Kinder als 

die „Machtlosen“, denen u.a. nachgesagt wird, dass sie ihre Interessen nicht selbst 

vertreten können gegenüber den erwachsenen „Machtinhabern“, die sich deshalb z.B. 

anmaßen vertetend für diese ihre Anliegen zu formulieren (vgl. Hungerland, 2008, S. 

83).   

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass viele Orte und 

Lebensbereiche, in denen Kinder und Jugendliche anzutreffen sind, nach wie vor 

stark durch Erwachsene dominiert und dementsprechend auch nach ihrer Vorstellung 

gestaltet sind. Kinderinteressen sind meist bestenfalls randständig mitgedacht (vgl. 

Luber, Hungerland, 2008, S. 10).  Zu diesen Orten gehört auch die Schule, eine der 
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zwei bedeutendsten Sozialisationsinstanzen, in denen sich u.a. Trans*Kinder und 

*Jugendliche aufhalten. 

Die Einsicht, dass „Kindheit“ wie im Konzept der generationalen Ordnung 

beschrieben, konstruiert ist, geht mit der Sichtweise einher, Kinder als soziale 

Akteure zu betrachten (vgl. Hungerland, 2008, S. 84). Von Bedeutung ist dabei sie 

nicht nur als „Werdende“ zu begreifen, sondern sie im hier und jetzt als „Seiende“ 

anzunehmen und auch derart  mit ihnen umzugehen (vgl. Alanen, 2005, S. 67). Sie 

fungieren nicht wie weitläufig angenommen nur als passive Empfänger von Wissen 

und Ressourcen (vgl. Qvortrup, 2005, S. 28). Im Gegenteil, sie sind innerhalb ihrer 

strukturellen Rahmenbedingungen aktiv, „sie gestalten mit Eigensinn ihre soziale 

Welt mit und sind nicht allein Opfer oder Objekte der Bearbeitung Erwachsener“ 

(Hungerland, 2008, S. 85). Ihr Akteurstatus ist dabei davon gekennzeichnet, dass sie 

nicht einfach nur aktiv oder untriebig sind, sondern ihr Handeln sich in einem ganz 

bestimmten Stil, mit ganz bestimmten Entscheidungsmöglichkeiten äußert. Es tritt in 

unterscheidbaren Opportunitätsstrukturen hervor, die wiederum in spezifischen 

institutionellen, intergenerationalisierten Arrangements auftreten (vgl. Schweizer, 

2007, S. 58). Dabei müssen sie genauso ernst genommen werden wie Erwachsene, 

weil ihr Denken, Fühlen, Handeln und ihr Willen genauso wichtig und legitim ist, 

sind  sie doch von Anfang an  nicht erst als Erwachsene  Mitglieder unserer 

Gesellschaft und gestalten als handelnde Individuen unsere Gemeinschaft eigenwillig 

mit, prägen sie und eignen sich ihre Welt an (vgl. Hungerland, 2008, S. 85f.). Das 

geht weit darüber hinaus, sie nur als Akteure  ihrer eigenen Entwicklung zu begreifen 

(vgl. Montessori- Pädagogik, Entwicklungstadien nach Piaget). Inzwischen sind sie 

sowohl in der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung als „Expert_innen ihrer 

selbst“ (Hungerland, 2014, S. 5) wie auch im Recht als eigene Rechtssubjekte 

anerkannt, die selbst Rechte beanspruchen und auf ihre Erfüllung bestehen können 

(vgl. Liebel, 2007, S. 209) 

Es gilt die durch Erwachsene dominierte Welt auch für Kinderinteressen zu 

sensibilisieren, sie für deren Belange und Rechte zu öffnen und sie in ihrem 

Akteursstatus anzuhören, ernst und wahr zu nehmen (vgl. Luber, Hungerland, 2008, 

S. 10). Die Angewandten Kindheitswissenschaften streben demnach an, Kindern und 

Jugendlichen den Akteurstatus einzuräumen, den sie dadurch, dass sie ihre 
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Lebenswelt mit all ihren Kompetenzen selbst gestalten und entwickeln, genauso 

gerecht werden wie Erwachsene (vgl. Alanen, 2005, S. 68). Dazu ist ein kritischer 

Blick auf die bisherige Praxis in Institutionen (u.a. Schule) und gesetzlichen 

Bestimmungen notwendig, die mit Kindern und Jugendlichen befasst sind (vgl. 

Luber, Hungerland, 2008, S. 19). 

In diesen Institutionen kommen, neben dem Lebensalter, weitere 

Ungleichheitskategorien zum Tragen wie etwa die Herkunft oder das Geschlecht 

(vgl. „Geheimer Lehrplan“) der Kinder und Jugendlichen. In Auseinandersetzung mit 

diesen Kategorien kann das besondere Interesse der Angewandten 

Kindheitswissenschaften an Trans*Kindern und *Jugendlichen begründet werden, 

die bspw. innerhalb der Geschlechtskategorie wiederum bestimmte „entmachtete“ 

Positionen einnehmen, die es speziell zu analysieren gilt. Ihre Interessen sind 

demnach nicht nur deshalb oftmals „ungehört“, weil sie der Gruppe der Kinder 

angehören  die für die Kindheitswissenschaften sowieso von Interesse sind  

sondern weil sie innerhalb dieser u.a. auch einer Geschlechtskategorie angehören, die 

einer Minderheit entspricht, wie sich anhand der statistischen Annahmen vermuten 

lässt. Dadurch, dass sie nicht die Norm abbilden, werden sie noch mehr ins Ausseits 

gedrängt und noch einmal weniger mitgedacht und verdienen im Hinblick auf die 

Frage nach sozialer Gerechtigkeit und Ordnung nähergehende Betrachtung.   

Die Erwachsenlogik macht ihre Lebensituation komplizierter. Abgesehen von dem 

Kinderschutzgedanken, der sich besonders innerhalb der medizinischen Debatten um 

frühzeitige Hormonbehandlung wiederspiegelt, zeigen eben diese auch, dass der 

Blick dabei eher auf die zukünftigen erwachsenen Personen abzielt, die dann 

möglicherweise frühere Entscheidungen bereuen. Die in diesem Moment 

empfundene Lebenssituation als „seiendes“ Kind, bleibt hingegen unbeachtet, 

mindest jedoch herabgewürdigt, in dem ihnen die Kompetenz, eigenständig 

Entscheidungen treffen zu können, abgesprochen wird (vgl. Kapitel 3.2).  

Zudem sorgt der Fokus auf das Trans*Dasein der Kinder und Jugendlichen für ein 

Beschränken der Lebenswirklichkeit dieser auf ihre geschlechtliche Identifikation, 

wodurch wesentliche andere Aspekte, die nicht weniger bedeutsam für sie sind, 

ausgeblendet werden. Die Angewandten Kindheitswissenschaften könnten genau 
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diese gesamte Lebenswirklichkeit in Forschungen darzustellen versuchen und dabei 

mit diesen zusammen ihre Welt erforschen. Die Ergebnisse können durch die 

Absolvent_innen unter Anwendung verschiedener Konzepte und Theorien in die 

Praxis überführt werden und für wichtige Impulse hinsichtlich ihren Rechten, 

Mitbestimmungsmöglichkeiten und deren öffentliche Wahrnehmung sorgen. Welche 

Konzepte dabei von Bedeutung sein könnten, wird im nächsten Unterkapitel 

behandelt. 

5.2 Bezug zu relevanten Konzepten und Theorien 

Das letzte Kapitel konnte u.a. einen Einblick in die kindheitssoziologische 

Fundierung der Kindheitswissenschaften geben. Diese beinhaltete bereits zwei 

grundlegende Konzepte und deren Bezug für Trans*Kinder und *Jugendliche. Die 

nachfolgenden Konzepte, Ansätze und Theorien bieten weitere Bezugsmöglichkeiten 

und werden ebenso auf ihre Anwendbarkeit hinsichtlich der speziellen Situation von 

Trans*Kindern und *Jugendlichen geprüft.  

5.2.1 Doing Gender- Konzept 

Am naheliegendsten erscheint es, zunächst das Konzept des „Doing Gender“ zu 

betrachten. Für das von  Candace West und Don H. Zimmerman in den 1980er 

Jahren entwickelte Konzept entstand die Ideengebung durch die „Agnes“- Studie von 

Harold Garfinkel (vgl. Faulstich- Wieland, 2006, S. 176). Agnes, eine Mann zu Frau 

Transsexuelle, identifizierte sich schon als Frau, musste sich aufgrund des „Doing 

Gender“ jedoch noch Verhaltensweisen aneignen, die sie auch von ihrer Umwelt als 

Frau lesen ließen. Das war notwendig, um auch als solche wahrgenommen zu 

werden und ihr „Passing“ perfekt zu machen (vgl. Beck, 2013, S. 17f.) - getreu dem 

Satz von West und Zimmermann: „We can never ever not do gender“ (Höfner/ 

Schigl zit. n. West/ Zimmerman 1991, 2011, S. 130). Mit dem Konzept geht die 

Annahme einher, dass jede_r permanent sein Geschlecht selbst herstellt, auch in 

Situationen, wo das eigentliche Geschlecht(steil) nicht ersichtlich wird und nur die 

(stereotypen) Verhaltensweisen darauf schließen lassen (vgl. Faulstich- Wieland, 

2006, S. 177). Trans*Kinder und *Jugendliche konstruieren nach diesem also wie 

jede_r andere auch permanent ihr Geschlecht selbst. Streben sie ein „Passing“ an, 

bedienen sie sich in manchen Fällen vielleicht (wie im Fall von Agnes) einmal mehr 
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geschlechterstereotypen Verhaltens, um nicht das Risiko einzugehen, nicht als 

„richtiges“ Mädchen oder „richtiger“ Junge wahrgenommen zu werden. Es kann also 

passieren, dass sie in Konflikt mit ihrer Umwelt kommen, wenn sie von dieser anders 

gelesen werden als sie es sich wünschen oder das Lesen eine eindeutige Zuordnung 

zu „männlich“ oder „weiblich“ nicht möglich macht. Das kann dazu führen, dass die 

in der Zweigeschlechtlichkeit verhaftete Interaktion erschwert wird oder ihr Nicht- 

„Richtig“- Sein, wie auch an Beispielen gezeigt, als Anlass zu Diskriminierungen 

genutzt wird (vgl. Kap. 4.3).  

5.2.2 Undoing Gender- Konzept 

Dem entgegen wirken könnte das von Stefan Hirschauer entwickelte Konzept des 

„Undoing Gender“. In diesem bezieht er sich auf Studien Ervin Goffmans aus den 

70er Jahren, die herausstellen, dass das Geschlecht nicht omnipräsent sein muss, 

sondern sich entgegen der Geschlechternorm verhalten werden kann oder ganz 

darauf verzichtet werden kann, sich permanent als „weiblich“ oder „männlich“ zu 

inszenieren (vgl. Beck, 2013, S. 20). Hirschhauers „axiomatische Basisannahmen“, 

die er in Auseinandersetzung mit dem „Doing Gender“- Konzept herausgestellt hat  

die „Annahme der Konstanz“ des Geschlechts, die „Annahme der Naturhaftigkeit“ 

des Geschlechts und die „Annahme der Dichotomizität“ von Geschlecht (vgl. 

Faulsitich- Wieland, 2006, S. 179)  können nach ihm also in der Interaktion 

zwischen Menschen aufgehoben beziehungsweise unbeachtet gelassen werden. 

Damit kann dafür gesorgt werden, dass Geschlecht seine „Omnirelevanz“ verliert. 

Dazu gehört es auch aufzuzeigen, wo Möglichkeiten der Relativierung der 

Zweigeschlechtlichkeit liegen und wo diese permanent vervielfältigt wird, um 

Ansatzpunkte zu finden, die das Geschlecht bedeutungslos zu machen (vgl. Beck, 

2013, S. 20). Dieses Konzept könnte für Trans*Kinder und *Jugendliche in sofern 

von Bedeutung sein, dass ihnen, wenn ihre Umgebung und sie sich dagegen 

entscheiden, den Druck der Zweigeschlechtlichkeit nachzugeben, sonst dadurch 

auftretende Konflikte erspart blieben. Wenn darauf verzichtet wird, sich 

geschlechtlich darzustellen, würden sie sich nicht permanent als „nicht richtig“ oder 

„nicht normal“ wahrnehmen und andere Aspekte ihres Seins könnten in den 

Vordergrund rücken. Außerdem würde es ihre aktive Rolle, ihre Wahrnehmung, 

selbst etwas beeinflussen zu können, stärken.  
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5.2.3 Empowerment- Konzept 

Ihre Rolle ist auch beim Empowerment- Konzept, ursprünglich von Julian Rappaport 

erdacht, von Bedeutung.  

Er sagte dazu: "Unter 'empowerment' verstehe ich, daß es unser Ziel sein sollte, für 

Menschen die Möglichkeiten zu erweitern, ihr Leben zu bestimmen. ... Mit dem 

Konzept 'empowerment' können wir nicht länger Menschen einfach als 'Kinder in 

Not' oder als 'Bürger mit Rechten' sehen, sondern vielmehr als vollwertige Wesen, 

die sowohl Rechte als auch Bedürfnisse haben. Wir müssen uns mit dem 

Widerspruch auseinandersetzen, daß selbst Menschen mit wenigen Fähigkeiten oder 

in extremen Krisensituationen, genauso wie jeder von uns, eher mehr als weniger 

Kontrolle über ihr eigenes Leben brauchen. Das heißt nicht notwendigerweise, daß 

wir deren Bedürfnisse nach Hilfe vernachlässigen, wenn wir für mehr 

Selbstbestimmung votieren. Empowerment ist eine Denkweise, die mehr Klarheit 

über die divergente Natur sozialer Probleme bringt." (Rappaport 1985, S. 289).  

In diesem Zitat sind die wichtigsten Stützen des Konzepts benannt- Erweiterung der 

Selbstbestimmungsmöglichkeiten, Fokus auf die Bedürfnisse und Rechte der sich in 

Krisensituationen Befindlichen  nicht aus der Opfer- und Defizitperspektive, 

sondern aus der Ressourcenperspektive heraus- und sofern Fachkräfte beteiligt, deren 

Position in der Mentorenrolle, die zwar Unterstützung bietet, aber nicht alle 

Lösungsmöglichkeiten vorgibt. In der Folge werden die „Betroffenen“ ermächtigt die 

Kontrollte über ihr Leben und ihre Lebensbedingungen wieder- oder neuzugewinnen 

und Stärke, Energie und Fantasie zur Bewältigung ihrer Probleme freizusetzen. Für 

die Situation von Trans*Kindern und *Jugendlichen lässt sich daraus ziehen, dass die 

Fachkräfte, unabhängig, ob in Schule oder anderen Institutionen, als Unterstützung 

für sie da sein sollten und ihnen, sofern sie diese nicht selbst einfordern 

(Partizipations-)Möglichkeiten schaffen sollten, durch die sie selbstbestimmt agieren 

können (vgl. Kempe- Schälicke, 2015, S. 245).  

Damit wird der Blick aus der „Opfer“- Perspektive, der u.a. durch Diskriminierungen 

entstehen kann, herausgelöst und der auf die eigenen Stärken und Ressourcen 

geöffnet. Damit einher geht eine „Selbstermächtigung“, ein Bewusstwerden der 

eigenen Kraft, der Kompetenzen und Erfahrungen, der Rechte und Bedürfnisse und 
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ein Verschieben der zuvor vielleicht eher passiven Normempfangsposition hin zu 

einer aktiven, selbstbestimmten Lebensführung.  

Der Fokus, der hier auch auf die Rechte gelegt wird, kann u.a. hinsichtlichtlich der 

Kinderrechte angewandt werden. Diese sind  u.a. ,wie zuvor benannt, in der UN- 

KRK festgeschrieben. Dabei bilden eine der drei Säulen auch all die Rechte, die die 

Partizipation der Kinder und Jugendlichen gewährleisten sollen. Wie dargestellt, 

können Partizipationsmöglichkeiten dazu verhelfen, sich als selbstbestimmt und 

„mächtig“ wahrzunehmen.  

5.2.4 Salutogenese- Konzept 

Partizipationsräume bieten zudem die Möglichkeit, Selbstwirksamkeitserfahrungen 

zu machen. Das bietet die Überleitung zum nächsten Konzept, dem Salutogenese- 

Konzept von Antonovsky. Dieser entwickelte das Konzept aus der Frage heraus, wie 

Gesundheit entsteht, die ihm nach einer seiner Studien 1970 beschäftigte. In den 

Fokus seiner Beantwortung stellt er den Köheränzsinn. Dieser enthält drei (subjektiv) 

empfundene Komponenten: erstens die Verstehbarkeit, zweitens die Handhabbarkeit 

bzw. Bewältigbarkeit und drittens die Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit. Je nach 

dem wie viele subjektive Erlebnisse und von objektiven Umgebungsfaktoren 

bedingte Zustände ein Mensch erlebt, die er als verstehbar, handhabbar und sinnhaft 

empfindet, desto stärker köheränt und selbstwirksam nimmt er sich war. Sind das 

eher wenige Situationen, wird er sich auf dem Gesundheits- Krankheits- Kontinuum 

eher in Richtung Kranksein empfinden. Sind es mehr, tendiert er eher zu dem 

„gesunden“ Pol. Situationen, die diese Komponenten erfüllen, können dabei als 

Eustress wahrgenommen werden. Ist das nicht der Fall, wirken sie eher als Distress 

(vgl. Antonovsky, 1997, S. 36). Wie genau die auf die Person einwirkenden 

Stressoren eingeordnet werden, hängt auch von den generalisierten 

Widerstandsressourcen ab, die ein Mensch zur Verfügung hat. Diese können sowohl 

individuell auf körperlicher oder psychischer Ebene generiert oder durch soziale und 

kulturelle Unterstützungsfaktoren bezogen werden (vgl. Antonovsky, zit. n. Krause/ 

Lorenz, 2009, S. 42). Bezogen auf die Trans*Kinder und *Jugendlichen kann das 

Konzept so verstanden werden, dass sich diese eher als „krank“ wahrnehmen oder 

Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen ausbilden (diese korrelieren häufig mit 
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GIS). Das geschieht, wenn sie sich in ihrer Situation mit den ihnen begegnenden 

Stressoren wie etwa Stigmatisierungen oder Diskriminierungen als wenig koheränt 

erleben und diese deshalb als Distress wirksam werden können. Stehen den Kindern 

und Jugendlichen gleichsam wenige Widerstandsressourcen zur Verfügung, kann 

dieses Erleben noch verstärkt werden. Verfügen sie hingegen über viele 

Widerstandsressourcen und können die Stressoren als verstehbar, handhabbar und 

sinnhaft für sich einordnen, erleben sie sich als selbstwirksam, weil sie diese gut 

bewältigen können und ordnen sich eher als „gesund“ ein. Die 

Widerstandsressourcen können demnach neben den Kindern und Jugendlichen selbst 

von den umgebenden Menschen mit beeinflusst werden, bilden u.a. 

Anknüpfungspunkte für das Wirken von Fachkräften.  

5.2.5 Diversity- Ansatz 

An den dargestellten Blick auf Ressourcen, knüpft der Diversity- Ansatz an. Bei 

diesem Konzept gilt es benachteiligte oder diskriminierte Menschen, hier die 

Trans*Kinder und *Jugendlichen, aktiv in das gesellschaftliche Leben 

einzubeziehen. Inbesondere im Schulkontext gilt es potentialorientiert an Problem (-

lösungen) heranzugehen- nach dem Motto „Inklusion statt nur Integration“. Die 

Selbstwahrnehmung stützt dabei wiederum nicht die Opferperspektive, sondern das 

Individuum, das in seiner Vielfalt und Einzigartigkeit gesehen werden will und sich 

Respekt einfordert. Die vielfältigen Lebensweisen können darin als 

gemeinschaftliche Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens einbezogen werden, 

in dem sie geachtet, wertgeschätzt und gefördert werden. Ziel ist es dabei eine 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit für diskriminierte Gruppen und 

Minderheiten zu erreichen. Außerdem soll die Vielfalt zu individueller Entfaltung 

und Gemeinschaftsgeist führen und der Weg von der Homogenität, hier der 

Zweigeschlechtlichkeit als Norm, zur Heterogenität also einer Normalität von 

differenten Geschlechtervarianzen geebnet werden. Damit geht auch ein 

Perspektivwechsel, Kreativität und Innovationsgeist einher (vgl. Wilpert, 2007, o.S.). 

In der praktischen Anwendung hinsichtlich des hier bearbeiteten Themas, kann er 

bedeuten, dass seine Grundgedanken des Wertschätzens, Achtens und Förderns 

verschiedener Geschlechtsidentitäten, als Basis des gegenseitigen Umgangs der an 

der Schule befindlichen Akteur_innen angewendet werden. Außerdem kann er als 
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Unterstützung bei der Schaffung vorurteilsfreier, wertschätzender, ressourcenorienter 

Rahmenbedingungen dienen. 

5.2.6 Verweis auf weitere theoretische Bezugsmöglichkeiten 

Ein Ansatz, nicht vorurteilsfrei, aber zumindest vorurteilsbewusst zu erziehen, lässt 

sich auch im Anti- Bias Ansatz finden, der spezielle Handlungsschritte sowohl für 

die Kinder als auch für die Fachkräfte beschreibt und sich ebenso auf die 

Lebensrealität von Trans*Kindern und *Jugendlichen anwenden lässt (vgl. Wagner, 

2003, S. 10- 15). Auf ihn soll hier jedoch nur beispielhaft als 

Anwendungsmöglichkeiten verwiesen werden, genau wie auf Ansätze der 

Ressourcenorientierung (z.B. Hobfoll/ Buchwald 2004). Diese finden seit den letzten 

Jahren verstärkt Verwendung, würden hier jedoch den Rahmen der Arbeit 

übersteigen. Das gleiche gilt für diverse Entwicklungsmodelle, die als Erklärungs- 

oder Analyseinstrumente herangezogen werden könnten, wie beispielsweise 

Havighurst’s Entwicklungsaufgaben von 1948 oder speziell schon auf Trans*Kinder 

und *Jugendliche bezogen ,Güldenring‘s „Phasenspezifische Konfliktthemen eines 

transsexuellen Entwicklungsweges“ aus dem Jahr 2009. Diese sind für eine 

weitergehende Betrachtungen m.E. hilfreich und können Bezüge bereithalten.  

Wie können dann nun die Angewandten Kindheitswissenschaften unterstützend 

hinsichtlich der Problemlagen von Trans*Kindern und *Jugendlichen sein? Welche 

Praxisfelder sind relevant für diese Kinder und Jugendlichen? Mit diesen Fragen 

beschäftigt sich das nächste Kapitel. 

5.3 Relevante Praxisfelder für Trans* Kinder und Jugendliche 

Im Studium der Angewandten Kindheitswissenschaften werden die Studierenden 

gewissermaßen zu generalisierten Spezialisten der bereits erwähnten Disziplinen 

ausgebildet. Das erlangte Überblickswissen kann sie in die Lage versetzen, sich in 

den verschiedenen Bereichen der Lebenswelten der Kinder einzubringen und als 

deren Lobbyisten zu wirken, insbesondere auch für Trans*Kinder und *Jugendliche.  

Nach der Alumni- Befragung von Daniela Tews 2014 sind die Absolvent_innen 

vorrangig in drei Handlungsfeldern beruflich aktiv. Danach sind sie bisher in der 
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Betreuung (Erziehung/ Begleitung), der Bildung und der Beratung/ 

Interessenvertretung anzutreffen. Jeder dieser Bereiche bietet Anknüpfungspunkte 

für Trans*Kinder und *Jugendliche in Deutschland. So können Alumni 

Trans*Kinder und *Jugendliche sowohl in Betreuungseinrichtungen (z.B. 

Kindertagesstätten), in der stationären Unterbringung (z.B. Heime), während der 

Einzelfallbetreuung oder der Ferienfreizeit begegnen. Kommen die Kinder und 

Jugendlichen so sehr mit ihren Elternpersonen in Konflikt, dass sich das Jugendamt 

oder das Familiengericht einschaltet, könnte auch durch die Tätigkeit in diesen 

Instanzen  zum Beispiel beim Allgemeinen Sozialen Dienst oder als 

sozialpädagogische Familienhilfe ein Kontakt zustande kommen (vgl. Tews, 2014, S. 

29).  

Im Bereich der Beratung und Interessenvertretung ist die Wahrscheinlichkeit 

vielleicht sogar höher, sind gerade Beratungsstellen, Schulsozialarbeit-, Kinder- und 

Jugendbüros doch gut frequentierte Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche in 

speziellen Lebenssituationen. Auch innerhalb einer Berufstätigkeit in der 

Schulberatung oder im Diversity Management dürfte deren Situation ein relevantes 

Thema sein. Ebenso bedeutsam mag es für Kinder- und Jugendbeauftragte und 

kinder- und jugendpolitische Sprecher_innen der einzelnen Politikressorts sein, wenn 

sich unter ihnen ein_e Kindheitswissenschaftler_in befindet. Das Gleiche gilt für die 

Arbeit in Nichtregierungsorganisationen, Jugendbeteiligungsgremien, bei 

gutachterlichen Tätigkeiten und bei Interessen- und Fachverbänden (vgl. ebd.).  

Die Anknüpfungspunkte reichen in dem selben Maße in den Bereich der Bildung 

hinein, egal ob die außerschulische oder die schulische Bildung betrachtet wird. In 

Seminaren, Workshops, Tagungen und Schulstunden kann die Situation von 

Trans*Kindern und *Jugendlichen entweder randständig oder wie vom 

Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Jugendhilfe Sachsen- Anhalt e.V. dieses 

Jahr umgesetzt, fokussiert in den Blick genommen werden (vgl. KgKJH, 2015, o.S.). 

Als Referent_innen für Kinderrechte und Menschenrechtsbildung setzten sich 

Absolvent_innen außerdem aktiv für die Mitbestimmung und die Umsetzung der 

Rechte der Kinder ein, unter die auch maßgeblich die Persönlichkeitsrechte zählen 

(vgl. Kapitel 3.2). In den Bereich der Bildung zählt nach der Systematik Daniela 

Tews‘ auch die Forschung. Gerade hinsichtlich dieser zeigt sich anhand fehlender 
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statistischer und qualitiativer Daten im Bezug auf die Lebenswelt von Trans* 

Kindern und *Jugendlichen eine erhebliche Lücke, die es noch auszufüllen gilt. 

Hierfür scheinen Kindheitswissenschaftler_innen mit ihrem subjektorientierten 

Forschungsansatz prädistiniert zu sein. Sie können bestehende Desirate aufdecken 

und mit gut durchdachten Studien versuchen diese zu füllen. 

Auch hinsichtlich des eigenen Studiums können sie praktisch wirksam werden. In 

dem Format der „Reflexionstage“ und dem „Tag für Studium, Forschung und Lehre“ 

ist es ihnen möglich eigene Workshops anzubieten. Mit Mitstudierenden zusammen 

können sie u.a. prüfen, inwiefern die Lehrveranstaltungsangebote nach ihrem 

Empfinden die Lebenswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen genügend 

abbilden und wo vielleicht noch Potential für besserere Einblicke gegeben ist. Das ist 

bezogen auf Trans*Kinder und *Jugendliche m.E. der Fall.  Nichtsdestotrotz gibt es 

in den bereits im Studium behandelten Konzepten und Theorien, ist dem Betrachter 

die Existenz von Trans*Kindern und *Jugendlichen bewusst, wie dargestellt, einige, 

die sich auf deren Situation anwenden lassen. Es stellt sich die Frage, welche davon 

bei Veränderungsbestrebungen in den späteren Praxisfeldern Anwendung finden 

können. Dazu wird zunächst analysiert, welche Veränderungsbedarfe existieren und 

daran geprüft, wie der Beitrag der Angewandten Kindheitswissenschaften aussehen 

könnte. 
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6. Veränderungsbedarf und Beitrag der Kindheitswissenschaften 

Der Veränderungsbedarf für den schulischen Kontext leitet sich vor allem von den 

Studienergebnissen ab, die zeigen, dass Trans*Kinder und *Jugendliche 

Diskriminierungen ausgesetzt sind, häufig die Schule wechseln oder diese ganz 

abbrechen, weil die Angst vor dem sozialen Umfeld über sie bestimmt oder sie den 

permanent auftretenden Konflikten mit der Hetero- und Gendernorm nicht mehr 

standhalten (vgl. LesMigras, 2012, S. 35). Die Konzentration auf sich selbst, die 

notwendig ist, um sich während des eigenen Entwicklungsprozesses selbst 

stabilisieren zu können, fordert teilweise enorme Energiereserven, die ihnen 

infolgedessen als Kapazitäten fehlen, wenn es darum geht andere, zusätzliche 

Anforderungen wie etwa die des schulischen Umfeldes zu bewältigen (vgl. 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 2006, S. 61f.).  

Daran wird deutlich, wo die Veränderungen ansetzen müssen: im Wirken gegen 

Diskriminierungen, im Aufweichen der Heteronorm und im Stärken der 

Trans*Kinder und *Jugendlichen selbst sowie auch deren Eltern und 

Fürsprecher_innen. Hier können auch die Angewandten Kindheitswissenschaften 

einen Beitrag leisten. 

Um effizient gegen Diskriminierungen vorzugehen, braucht es in erster Linie 

Antidiskriminierungswissen. Dieses sollte insbesondere bei dem im schulischen 

Bereich tätigen Fachpersonal vorhanden sein und nicht, wie anhand der Beispiele 

verdeutlicht wurde, (nur) von den Trans*Kindern und *Jugendlichen selbst oder 

deren Eltern bezogen und proklamiert werden (vgl. Kap. 4.4, 4.6). In Folge des 

Wissenserwerbs sollten nicht nur Anti- Mobbing- Agenden erstellt und durchgeführt 

werden, sondern das Thema Differenzen und der Umgang mit diesen sollte ein fest 

integrierter Bestandteil des Unterrichts und täglichen Miteinanders sein (vgl. KgKJH, 

2014, S. 195).  

Dazu gehört die fächerübergreifende Aufklärung über Aspekte der 

Geschlechtervielfalt für alle Schüler_innen, nicht nur derer Klassen, in denen 

tatsächlich Trans*Kinder und *Jugendliche anzutreffen sind (vgl. Bager, Göttsche, 

2015, S. 139). Damit sollte auch die Vermittlung eines adäquaten Vokabulars und 

das Anwenden einer bewussten Sprechweise einhergehen, die 
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Selbstverständlichkeiten unterlässt und damit Ausschlüssen vorbeugt (vgl. LISUM
5
, 

2008, S. 154). Das sollte laut Kennedy spätestens in der Grundschule geschehen und 

Narrative enthalten, die Trans*Kindern und *Jugendlichen aufzeigen, dass für sie ein 

glückliches Leben möglich ist (vgl. Kennedy, 2014, S.330, 333). Voraussetzung 

dafür ist, dass die Fachkräfte (Schulleitungen eingeschlossen) in der Schule auch 

über adäquate Vermittlungsmethoden informiert sind, Begrifflichkeiten für sich 

geklärt haben und ihre eigenen Vorbehalte z.B. in Form von Berührungsängsten 

abgebaut haben (vgl. LISUM, 2008, S. 154). Infolgedessen sollten sie eine 

reflektierte, positive Haltung gegenüber Trans*Schüler_innen einnehmen, sich 

konsequent gegen jedwede Form von Diskrimierung aussprechen und in jedem Fall 

intervenieren (vgl. Kempe- Schälicke, 2015, S. 245).  

Teilweise gibt es in Schulgesetzen schon feste Rahmenplan- Vorgaben zur 

Sexualerziehung, die o.g. Fächerübergreifung berücksichtigen. In Berlin sind solche 

sogar schon seit 2001 eingesetzt. Sie sind jedoch nur bei 33% des Lehrpersonals 

bekannt und nur 15% davon kennen auch deren Inhalt (vgl. Klocke, 2012, S. 89). Ein 

Missstand, der dringend behoben werden muss.  Ebenso wie der Umstand, dass 

wenig bekannt ist, dass es Lehrkräfte mit normabweichenden sexuellen 

Orientierungen oder Identifizierungen gibt, die mit ihrem Wissen darum auch die 

Position der Schüler_innen, denen es ähnlich geht, stützen könnten (vgl. Kempe- 

Schälicke, 2015, S. 244) Das könnte aber gleichzeitig eine Gratwanderung 

hinsichtlich dem Schutz ihrer Privatsphäre darstellen. Gleichzeitig wird aktuell durch 

die Lehrkräfte häufig die Vermittlung für derartige Thematiken den Lehrkräften für 

den entsprechenden Fachunterricht wie bspw. Biologie zugewiesen. Sie distanzieren  

sich selbst damit und wollen sich aus der Verantwortung ziehen, um damit ihre 

eigene Unsicherheit diesbezüglich zu verbergen. Auch wird für das Nichtbehandeln 

der Thematik der manchmal entstehende Eindruck, dass die Schüler_innen keinen 

„Bock darauf haben“, als Begründung verwendet (vgl. Schmidt, Schondelmayer, 

2015, S. 228). Für letztere Umstände kann die Schwierigkeit, Einstellungen und 

Normen zu verändern, als Begründungsversuch herangezogen werden (vgl. Kap. 

4.2).  

                                                 

5
 Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 
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Stärkend könnte dazu eine, auf struktureller Ebene ansetzende, detailliert erstellte 

Antidiskriminierungsschulrichtlinie wirken, die auch der Verpflichtung zu Inklusion 

zuträglich wäre. Auf diese könnten sich die Fachkräfte berufen und sie verschafft 

ihnen gleichzeitig Sicherheit, wenn sie Themen behandeln, die sie als heikel 

empfinden (vgl. Brill/Pepper, 2008, S. 178f.). Ist die o.g. Basis geschaffen, ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass betroffene Kinder und Jugendliche aufgrund der 

momentan noch vorherrschenden „Unsichtbarkeit“ des Trans*Seins ihr häufig 

vorhandenes Informationsdefizit ausgleichen können (vgl. Kap. 4.1), ohne sich dafür 

privat Selbstrecherchen widmen zu müssen. Außerdem wird damit empathisches, 

solidarisches Verhalten der Mitschüler_innen „provoziert“ (vgl. Kempe- Schälicke, 

2015, S. 242). Auch der Grundstein eines Vertrauensverhältnisses zur Fachkraft kann 

somit gelegt werden, das im besten Fall in eine individuell beratende Funktion 

mündet, anstatt wie in manchen aufgezeigten Beispielen die Diskriminierung noch zu 

fördern. Optimaler Weise arbeiten dabei die Kinder und Jugendlichen, die 

Elternpersonen und das pädagogische Personal zusammen, um einen Wohlfühlort für 

alle vorhalten zu können (vgl. LISUM, 2008, S. 154). Eine fest verankerte 

Ansprechperson als Anlaufstelle für relevante Materialien, Adressen und Wissen, die 

Austausch und Kontakt zu Fachpersonen hält, zu Fortbildungen motiviert und 

Kolleg_innen sensibilisert, sollte festgelegt und bekannt gemacht werden (vgl. 

Kempe- Schälicke, 2015, S. 244). Diese kann auch externe Unterstützung 

organisieren, die auch in Kapitel 4.5 als positiv eingeschätzt wurde, wie etwa LSBTI- 

Aufklärungsprojekte, die es bundesweit gibt (vgl., S. 245).   Zudem sollte der 

fehlenden Sichtbarkeit auch in der optischen Wahrnehmung entgegengewirkt 

werden. Dazu können z.B. Plakate und Bilder aufgehängt werden, „die auch 

gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Menschen mit verschiedenen körperlichen 

Merkmalen und Kleidung zeigen“ (ebd.). Auch die Schulmaterialien sollten der 

Anforderung von der Darstellung geschlechtlicher Vielfalt gerecht werden, wozu 

jedoch die Schulbuchverlage Qualitätskriterien wie Antidiskriminierung und Vielfalt 

etablieren müssten. Dazu sind vor allem die Ministerien für geeignete Vorgaben 

(z.B. für Lehrpläne, Weiterbildungsvorschriften, angepasste Schulbuchentwicklung) 

hinsichtlich der tatsächlichen Gleichstellung im Bildungsbereich gefragt, die sie 

aufgrund ihrer rechtlichen Verpflichtung sicherstellen müssen. Das kann sich auch in 

der ideellen oder finanziellen Unterstützung von außerschulischen 
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Aufklärungsprojekten zeigen (vgl. Bittner, 2015, S. 257). Die an der Schule selbst 

Tätigen sollten einen kritischen Umgang mit den aktuell vorhandenen Schulbüchern 

pflegen. Sie können Verlagen auch kritische Rückmeldungen mit 

Verbesserungsvorschlägen geben, immer berücksichtigend, dass Schulbücher 

machtvolle „Konstruktionen und zugleich Konstrukteure sozialer Ordnungen und 

gesellschaftlichen Wissens“ sind (vgl. Fuchs et al., 2010, S. 77). Abgesehen von 

Konstruktionen in Schulmaterialien, sollten auch in der Mehrheitsgesellschaft 

verbreitete Mythen und Entkräftigungen (z.B. auch durch Medien produziert), die im 

Zusammenhang mit Trans* auftauchen, kritisch in den Blick genommen werden. 

Diese können sich in Aussagen wie: „Da haben wir kein Problem mit an unserer 

Schule.“, „die Kinder [sind] ja noch nicht betroffen“ (von Fachkräften in der 

Grundschule eingeschätzt) (Kempe- Schälicke, 2015, S. 242) oder der Meinung, man 

könne Schüler_innen „Flausen in den Kopf“ setzen (vgl. LISUM, 2008, S. 155) 

zeigen. Dem entgegen gehalten werden kann im Bezug auf die Wahrnehmung in der 

Grundschule, dass Transgeschlechtlichkeit schon im Kindesalter auftritt 

(Brill/Pepper, 2011, S. 67) und auch sexuelle Orientierung sich schon vor der 

Pubertät zeigen kann (Hillier et al., 2010, S. 17). Der Mythos der „Flausen“ kann 

ebenso ausgehebelt werden. „Genauso wenig, wie man Jugendliche durch 

Informationen über Homosexualität zur Homosexualität verführen kann, kann man 

Jugendlichen einreden, im falschen Körper zu sein.“ (LISUM, 2008, S. 155). Derart 

sollten auch andere auftretende Vorbehalte geprüft und ggf. widerlegt werden. 

Mit den dargestellten Punkten dürften auch erste Schritte zur Aufweichung der 

Heteronorm gegeben sein. Durch die Bewusstwerdung der Zweigeschlechtlichkeit 

als Norm in Auseinandersetzung mit dem Sichtbarmachen anderer, genauso 

„normaler“ Lebenswirklichkeiten, wird ein Hinterfragen der Heteronormativität und 

Cis*Geschlechtlichkeit erwirkt und der Ansatz für eine Entmarginalisierung und das 

Reduzieren der Erklärungsbedürftigkeit von Trans* und anderen Seinsformen 

geschaffen (vgl. Kennedy, 2014, S. 323f.). Diese Aufweichung kann außerdem durch 

Änderungen der institutionellen Struktur auch schon jenseits einer expliziten 

Richtlinie potenziert werden (vgl. LISUM, 2008, S. 154.).  So könnten wie in Berlin-

Friedrichshain beschlossen, in allen möglichen, öffentlichen Gebäuden- Schulen 

eingeschlossen- Unisex- Toiletten oder wenigstens eine geschlechtsneutrale Toilette 

eingerichtet werden (vgl. BVV, 2013, DS/0550/IV, o.S.). In Sport- und 
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Schwimmhallen sollten zudem Einzelkabinen nutzbar sein. Außerdem sollten bei 

Abfragen personenbezogener Daten Alternativen zu den Kategorien „männlich“ und 

„weiblich“ zur Verfügung stehen (vgl. Bager/Göttsche, 2015, S. 138). Bei der 

Bildung geschlechtshomogener Gruppen bspw. im Sportunterricht, sollte immer eine 

gewisse Durchlässigkeit gegeben sein, die eine sensibilisierte Beobachtungsgabe der 

begleitenden Fachkraft benötigt  (vgl. LISUM, 2008, S. 155).  

Zur Stärkung der Kinder und Jugendlichen selbst können schon die o.g. Maßnahmen 

beitragen. Mit Anlaufstellen/-personen an Schulen, kann eventuell ihr 

„Unerkanntbleiben“, das nach aktuellen sozialwissenschaftlichen Hochrechnungen 

momentan noch in 90- 95% der Trans*Kinder und *Jugendlichen der Fall ist, 

verhindert werden. Die Schwelle, sich anzuvertrauen, wird damit herabgesetzt und 

sie können ihr Unbehagen in „informierte“ Worte fassen (vgl. Kennedy, 2014, S. 

182- 203). Sie sorgen außerdem dafür, dass diese von Anfang an „sichtbar“ sind und 

sich nicht erst Outen und eigeninitiativ in den Fokus rücken müssen, um mitgedacht 

zu werden und heben damit bestenfalls ihren „Exotenstatus“ oder das Abtun als 

Einzelfall auf (vgl. Kempe- Schälicke, 2015, S. 242). Damit wird ihre Privatsphäre 

geschützt, in die aktuell noch häufig eingedrungen wird (vgl. KgKJH, 2014, S. 145).  

Desweiteren gilt es, um dem Veränderungsbedarf gerecht zu werden, die Kinder und 

Jugendlichen  zu „empowern“ und Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Das 

sollte nicht nur hinsichtlich von Identifizierungen und Orientierungen geschehen, 

sondern allumfassend ansetzen z.B. auch mit dem Stärken von 

Schüler_innenvertretungen und dem Anwenden von Mitbestimmungs- und 

Partizipationsmethoden bei allen Entscheidungen, die die Kinder und Jugendlichen 

betreffen (vgl. Kempe- Schälicke, 2015, S. 245). Ziel sollte es dabei sein, alle 

Aspekte eines selbstbestimmten Lebens sichtbar machen zu können, unabhängig von 

geschlechternormativen Vorstellungen (vgl. Timmermanns, 2014, S. 299). Das 

könnte auch Cis*Jugendlichen helfen, wenn sie ein weniger starres, plurales 

Verständnis u.a. von Geschlechtlichkeit repräsentiert bekommen und sich damit der 

Druck vermindert, „richtig“ sein zu müssen (vgl. Baltes- Löhr, 2014, S. 340). Mit 

dem Ernstnehmen (auch von non- konformen Geschlechtsrollenverhalten) durch 

Partizipation und Empowerment, geht eine Stärkung des Selbstkonzepts der Kinder 

und Jugendlichen einher. Das ist nicht nur für Trans*Schüler_innen von Vorteil, 
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sondern für alle, insbesondere auch die, die in Mobbingsituationen sonst häufig als 

Aggressor_innen auftreten und denen damit anderweitige 

Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden und ihre Aggressionen dadurch 

vermindert werden können (vgl. Teuschel/Heuschen, 2013, S. 113).  

Zu diesem Ernstnehmen gehört auch das Wahrnehmen und Umsetzen von 

Wünschen. In diesem Sinne sollen hier einige Beispielaussagen von Trans*Kindern 

und *Jugendlichen einbezogen werden, die auch Veränderungsbedarfe anzeigen: 

 „dass es einfach auch ähm ja auf-…geklärter ist. Dass es da nicht so unbekannt 

ist. Und dass auch die Leute damit jetzt keine Probleme haben.“ (KgKJH, 2014, 

S. 120) 

 „ […] ich probier’s zur Zeit eben mehr zu… vergessen. […] Ja, einfach mal 

meine Ruhe so davon […].“ (S. 116f.) 

 „es relativ schnell… zu erkennen“ (S. 150) 

 „Und ähm… dass halt, dass halt mehr Informationen sozusagen über das Thema 

rausgehen. Und dass auch alle Leute irgendwie mehr bescheid wissen. Weil äh 

das Thema Transidentität ist ja wirklich, also wenn man mal so guckt, ähm… der 

größste Teil… pfh, weiß, weiß ja überhaupt nichts darüber, dem ist das ja fremd.“ 

(S. 153) 

 „[…] dass ich mich aussprechen kann, was mich so ja, eben bedrückt.“ (S. 192) 

 „Dass die Mädchen aus unserer Klasse, dass wir uns eigentlich dann alle 

vertragen, […], dass die dann aufhören immer so… zu mobben und irgendwas zu 

kommentieren, so fies.“ (S. 195) 

 „Also… dass auch ähm… Kinder da mehr… entscheiden dürfen. Ähm nicht nur 

die Eltern dann komplett…“ (S. 120)  

An der letzten Aussage, zeigt sich der klare Wunsch nach mehr Mit- und 

Selbstbestimmung, was in diesem Fall nicht nur den schulischen Kontext tangiert, 

sondern auch auf gesetzliche und medizinische Einschränkungen dieser verweist. 

Wie genau sich diese zeigen, ist im dritten Kapitel bereits dargelegt. Daraus ergeben 

sich weitere Anknüpfungspunkte für den Veränderungsbedarf. Auch im 

außerschulischen Lebensbereich muss dafür gesorgt werden, dass die Heteronorm 

und Cis*Geschlechtlichkeit nicht unreflektiert reproduziert wird und damit 
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zusammenhängende strukturelle Diskriminierungen vermieden werden, die ihrerseits 

wiederum zu indirekten und direkten Diskriminierungen führen können. Dazu 

scheint es notwendig die Änderung von gesetzlichen Grundlagen weiter 

voranzutreiben, für die die Umsetzung des Änderungsentwurfes des TSG einen 

Anfang darstellen könnte, die Vereinfachungen auch für Trans*Kinder und 

*Jugendliche mit sich bringen würde und bestenfalls Abhängigkeiten wie etwa von 

Gutachtern reduzieren könnte (vgl. Kap. 3.2). Außerdem sollten Regelungen 

geschaffen werden, die den Ausgleich von sich in Konflikt stehenden 

Rechtspositionen klären. Dabei sollte der Fokus auf der tatsächlichen Durchsetzung 

bestehender Rechte von Minderjährigen liegen (vgl. Bager/ Dr. Elsuni, 2013, S. 54) 

und ihnen mehr Spielraum und Entscheidungsmacht hinsichtlich ihrer 

Selbstbestimmung auch gegenüber ihren Elternpersonen einräumen. Gerade für den 

Fall einer Unstimmigkeit zwischen Elternpersonen und ihnen, sollte ihre Position u.a. 

mit Bezugnahme auf die garantierten Kinderrechte gestärkt werden. Die 

Durchsetzung ihrer Interessen erfordert aktuell, selbst wenn Kinder- und Jugendhilfe 

und Bundeskinderschutzgesetz Unterstützung bieten, ein bestimmtes Alter und ein 

hohes Maß an Mut. Es heißt, innerfamiliäre Konflikte nach außen sichtbar zu 

machen, sich dabei gegen die (engsten) Bezugspersonen zu stellen und sich 

hinzugezogenen Dritten anzuvertrauen (vgl. S. 50f.).  

In medizinischer Hinsicht bleibt zu hoffen, dass die ICD- 11, an der sich hiesige 

Mediziner orientieren müssen, eine Verbesserung im Bezug auf eine 

Entpathologisierung für die Trans*Kinder und *Jugendlichen bereithält und trotzdem 

die aktuellen Unterstützungsfaktoren weiterhin zur Verfügung stellt, d.h. diese 

Gratwanderung überwinden kann (z.B. Kostenübernahme von Behandlungen). Bei 

der Überarbeitung von Leitlinien, sollten zudem Interessensgruppen befragt und 

einbezogen werden, um deren Akteurstatus zu gewährleisten und nicht an ihnen 

vorbei Festlegungen zu treffen. Das sollte auch Regelungen zu privatärztlich 

niedergelassenen Spezialisten einschließen, um Konflikte mit Krankenkassen zu 

vermeiden (vgl. Kap. 4.5). Desweiteren sollten Beratungsangebote geschaffen 

werden, die auch außerhalb der Schule aufgesucht werden können und 

Behandlungsangebote in der Nähe, die den Zeit- und Kostenaufwand vermindern, 

der durch weite Anfahrtswege entsteht (vgl. ebd).  
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Wünschenswert wäre ebenso, dass die Berichterstattung in den Medien weniger die 

medizinische und rechtliche als vielmehr die Sichtweise und Situation der 

„Betroffenen“, als Expert_innen ihrer selbst, abbilden würde. Dabei wäre zu 

beachten, dass die Reproduktion der zweigeschlechtlichen, heterosexuellen Norm 

nicht durch Marginalisierung in Form von Verharmlosungen oder Ins- Lächerliche- 

Ziehen der Trans*Kinder und *Jugendlichen Rechnung getragen würde. „Eine 

diversitätsbewusste, reflektierte Illustration sowie der Schutz vor transphoben 

Darstellungen“ (KgKJH, 2014, S. 260) sollte ein Standard sein. Dazu gehört auch 

das Vermeiden von Sensationsschlagzeilen und das Herstellen eines „Exotenstatus“, 

der sonst schlimmstenfalls durch die Mediennutzer_innen reproduziert wird und sich 

auch negativ für die Trans*Kinder und *Jugendlichen auswirken kann (vgl. Kap. 

3.4). Außerdem sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden sich mit 

Stigmateiler_innen auszutauschen, die als wichtige Stütze dienen können (vgl. Kap. 

4.4).  

Die Angewandten Kindheitswissenschaften bzw. deren Studienabsolvent_innen 

könnten in allen drei aufgeführten Bereichen des angezeigten Veränderungsbedarfes 

der Schule ansetzen, aber auch an denen für die außerschulischen, zusätzlichen 

Herausforderungen. Beim Wirken gegen Diskriminierung könnten sie genauso wie 

beim Aufweichen der Heteronormativität als Wissensquellen für die Fachkräfte der 

schulischen Bildung fungieren. Dabei können sie wie in den Praxisfeldern 

beschrieben z.B. beratend oder innerhalb von Managementprozessen tätig werden. 

Ihrem eigenen Wissenserwerb sollten dabei u.a. die in Kapitel 5.2 dargestellten 

Konzepte und Theorien zugrunde liegen und für die nötigen fachlichen 

Argumentationsstützen sorgen. Sie können ebenso als Ausrichter_innen von 

Fortbildungen und Fachtagungen auftreten oder als externe Unterstützer_innen für 

verschiedene Thematiken hinzugezogen werden z.B. als Expert_innen aus der 

Kinder- und Jugendhilfe, für Kinderrechte, Partizipation und/ oder Empowerment. 

Denkbar ist auch, dass sie selbst im schulischen Kontext wie etwa in der 

Schulsozialarbeit oder als pädagogische_r Mitarbeiter_in anzutreffen sind. Dort 

könnten sie bspw. als o.g. Ansprechpersonen sowohl für die Schüler_innen wie auch 

für die Lehrkräfte dienen. Sind sie in der Forschung tätig, können sie Gebiete 

erschließen, die bisher noch Fragen aufwerfen und damit Grundlagen für neue 

Impulse z.B. im Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt oder Erkenntnisse für die 
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Stärkung der Kinder und Jugendlichen liefern, die wieder andere dann in der Praxis 

anwenden können. Damit können sie eventuell auch das „Auftauchen“ von 

Trans*Kindern und *Jugendlichen in Statistiken befördern. Sind sie in politischen 

Zusammenhängen und/oder als Interessenvertretungen aktiv, können sie zudem 

versuchen auf die o.g. strukturell nötigen schulischen und außerschulischen 

Änderungen positiv Einfluss zu nehmen.      

Außerdem können sie Änderungen innerhalb des Studiums einfordern und anstreben 

z.B. während der Reflexionstage (vgl. Kap. 5.3). So sind z.B. in den Diversity 

Studies Geschlechterkonstruktionen und –varianzen Thema, m. E. aber unzureichend 

ausgeleuchtet. So kann ich mich bspw. nicht an die Thematik Intersexualität oder 

Transsexualität erinnern, sondern eher an Differenzen hinsichtlich von sexuellen 

Orientierungen und den damit verbundenen Auswirkungen für Kinder und 

Jugendliche. Geschlechternormiertes Verhalten wurde zwar u.a. mit dem „Doing 

Gender“ Konzept in den Blick genommen und auch der Rückschluss zu 

nonkonformen Verhalten gezogen, jedoch nicht hinsichtlich von Trans*Sein, sondern 

lediglich mit Bezug auf homosexuelle Kinder und Jugendliche. Auch fehlt m. E. eine 

Professur für Kindheit und Medien, weil diese zwar randständig in unterschiedlichen 

Kontexten mit einbezogen werden, wegen ihrer permanenten Präsenz im Leben von 

vielen Kindern und Jugendlichen aber mehr als nur eine Randrolle „verdient“ haben. 

In diesem Zusammenhang könnten dann auch Themen wie die Darstellung 

unterschiedlicher Lebensentwürfe in den Medien behandelt werden und eine 

Sensibilisierung der Studierenden schaffen, die sie im besten Fall in den späteren 

Praxisfeldern auch für die Unterstützung von Trans*Kindern und *Jugendlichen 

einbringen können.  

Sowohl der Studiengang an sich und die darin wirkenden Menschen wie auch die 

ausgebildeten Kindheitswissenschaftler_innen können folglich dringend notwendige 

Unterstützung für ein Herstellen von Akzeptanz und Wertschätzung von 

Trans*Kindern und *Jugendlichen bieten. Damit können sie einen (ge)wichtigen 

Beitrag, für und mit diesen zusammen, leisten. Im nächsten Kapitel wird ausgeführt, 

was sich diesbezüglich im Hinblick auf die anfangs aufgestellten Hypothesen 

schlussfolgern lässt. 
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7. Schlussfolgerung mit Ausblick 

Die hier aufgeführten Schlussfolgerungen hinsichtlich der dieser Arbeit zugrunde 

liegenden Hypothesen, werden im Verlauf des Kapitels um zusätzliche Annahmen 

ergänzt, die während der Erarbeitung aufkamen, jedoch weiterer Prüfung bedürfen. 

Anschließend werden noch offene Fragestellungen, die bisher noch nicht 

(abschließend) geklärt werden konnten und mögliche Anknüpfungspunkte für 

tiefergehende Betrachtungen bieten können, aufgegriffen.  

Kulturelle Cis*Geschlechtlichkeit wirkt als Norm, die dafür sorgt, dass Trans*Kinder 

und *Jugendliche als abweichend wahrgenommen werden und damit marginialisiert 

und nicht benannt werden dürfen. Im Ergebnis benennen sie sich selber und müssen 

sich outen. Damit bedienen sie einen Erklärungsdruck, was aktuell offenbar noch 

notwendig ist, damit über sie nachgedacht wird. Damit geht oftmals die starke 

Selbstverpflichtung einher, „den anderen den Umgang mit der 

Trans*Geschlechtlichkeit leicht(er) zu machen“ (vgl. KgKJH, 2014, S. 149f.). Geht 

es um „ihre“ Thematik, wird deshalb häufig an sie verwiesen, wenn es darum geht 

Betroffenheit hinsichtlich von Diskriminierungen o.ä. herauszustellen (vgl. Schmidt, 

Schondelmayer, 2015, S. 232). Auffällig ist auch, dass ihre Präsenz notwendig 

scheint, um Trans*Sein als „Thema“ wichtig genug einzuschätzen, sodass es 

überhaupt behandelt wird. Nach dem Motto: es ist unnötig, darüber zu informieren 

und aufzuklären, wenn doch niemand in der Klasse oder Schule „davon betroffen“ ist 

(vgl. S. 238). 

 Ist dann jedoch tatsächlich ein Trans*Kind oder ein_e *Jugendliche_r anzutreffen, 

zeigt sich recht schnell die Unwissenheit und Unsicherheit im Umgang mit 

diesem/dieser seitens der Fachkräfte. Konsequenter Weise wird die Thematik dann 

aus der eigenen pädagogischen Praxis ausgelagert, um sich diesen beiden negativen 

Erfahrungen nicht aussetzen zu müssen. Durch die Verschiebung der 

Verantwortlichkeit für die Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen an andere 

Institutionen/Lehrbereiche oder aber an diese selbst, wird ihre Marginalisierung noch 

implizit, durch das pädagogische Personal reproduziert und ein Veränderungsbedarf 

entweder ignoriert oder gar nicht erst erkannt. Es bleibt die Herausforderung der 

Betroffenen selbst mit ihrer Situation umzugehen (vgl. ebd.). Die 
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Rahmenbedingungen, die im zweiten Kapitel dargestellt sind, entfalten durch ihre 

Strahlkraft in den Bereich der Schule ihr Übriges, um die Situation noch 

herausfordernder zu gestalten.  

Zusammenfassend lässt sich demnach für die Hypothesen Folgendes feststellen: 

These 1: Trans*Kinder und *Jugendliche haben aufgrund bestehender Normen 

Herausforderungen gerade hinsichtlich von Diskriminierungen im schulischen Alltag 

zu bewältigen. 

Diese Annahme kann anhand der Ausführungen als bewiesen angesehen werden. 

Sowohl vielfältige Diskriminierungserfahrungen im Schulkontext konnten u.a. durch 

Aussagen von Trans*Kindern und *Jugendlichen aufgezeigt werden. Außerdem 

konnte deren Verankerung in der Heteronormativität und Cis*Geschlechtlichkeit der 

Mehrheitangehörigen analysiert und klargestellt werden.  

These 2: Trans*Kinder und *Jugendliche werden im schulischen Kontext oft nicht 

von Anfang an mitgedacht.  

Auch diese Annahme hat sich bestätigt. Hier kann wiederum die zweigeschlechtliche 

Norm als Erklärungsansatz herangezogen werden. Die Konsequenz der 

Marginalisierung und „Unsichtbarkeit“ gerade auch hinsichtlich struktureller, 

schulischer Gegebenheiten konnte anhand unterschiedlichster Beispiele belegt 

werden, die ein klares Nichtmitdenken von Anfang an anzeigen. 

These 3: Bei den Fachkräften der schulischen Bildung besteht sehr viel Unsicherheit 

und Unwissenheit im Umgang mit Trans*Kindern und *Jugendlichen, was 

Konsequenzen für diese bereithält. 

Diese Annahme der Unwissenheit und Unsicherheit konnte unter Zuhilfenahme 

differenter Studien und deren Ergebnisse gestützt werden, hält jedoch noch weitere 

Fragen und Hypothesen bereit. Es konnten jedoch zunächst greifbare Konsequenzen 

für die Trans*Kinder und *Jugendlichen herausgearbeitet werden. Beispielhaft ist zu 

nennen, dass die Unsicherheit der Lehrkraft mitunter die Diskriminierungen dieser 

noch befördert und die Marginalisierung durch die eigene Reproduktion der 

zweigeschlechtlichen Norm unterstützt oder deren Warten auf Eigeninitiative der 
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„Betroffenen“ als Hürde wahrgenommen wird. Damit soll jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass es bereits Fachkräfte in der schulischen Bildung gibt, 

die ihrem „Unwissen“ und ihrer Unsicherheit in Auseinandersetzung mit 

Trans*Kindern und *Jugendlichen entgegen treten und sich auch aktiv für diese 

einsetzen. Letztere konnten bei den Unterstützungsfaktoren ebenso identifiziert 

werden wie unsichere, unwissende Lehrkräfte bei den Widerstandsfaktoren.  

These 4: Die Angewandten Kindheitswissenschaften können einen Beitrag zur 

Unterstützung der Trans*Kinder und *Jugendlichen leisten, auch hinsichtlich 

schulischen Problemlagen. 

Dies konnte gezeigt werden, in dem zahlreiche Verknüpfungspunkte zu relevanten 

Theorien, Modellen und Konzepten, aber auch zum Interesse der Angenwandten 

Kindheitswissenschaften und späteren Praxisfeldern und deren Wirken hinsichtlich 

der Veränderungsbedarfe dargelegt werden konnten (vgl. Kapitel 5).  

Es sind ebenso nachfolgende Hypothesen bei der Erarbeitung entstanden: 

1. Trans*Kinder und *Jugendliche wissen schon sehr früh um ihr Trans*Sein, 

können es jedoch nicht ohne Weiteres benennen. 

2. Die Stigmatisierungs- und Diskriminierungserfahrungen von Trans*Kindern und 

*Jugendlichen nehmen zu, desto intoleranter und unwissender das schulische 

Umfeld ist. 

3. Trans*Mädchen sind stärker von offensichtlichen Diskriminierungen betroffen. 

4. Viele der Trans*Kinder und *Jugendlichen bleiben im schulischen Kontext 

unerkannt und outen sich erst später im Leben oder eher in anderen 

Lebensbereichen. 

5. Die Diskriminierungsbelastung steigt mit ansteigendem Alter, je näher die 

Pubertät rückt bzw. wenn die Kinder und Jugendlichen sich in dieser befinden. 

6. Je mehr „Schlüsselerlebnisse“ oder Identifikationsmöglichkeiten Schule bietet, 

desto mehr Schüler_innen würden als trans* erkannt. 

7. Die pädagogischen Fachkräfte sind selbst noch zu sehr der zweigeschlechtlichen 

Norm verhaftet und können deshalb Handlungsbedarfe zum Teil nicht erkennen. 

8. Medizin, Recht und Medien konstruieren ein verzerrtes, unvollständiges „Bild“ 

von Trans*Sein und tragen damit zu Vorbehalten und Fehleinschätzungen bei. 
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Diese Annahmen müssten jedoch noch weitergehend geprüft werden und werfen 

weitere Fragestellungen auf, die bisher nur teilweise behandelt bzw. beantwortet 

werden konnten: 

 Wieso sind Lehrplaninhalte und -vorgaben zu Geschlechtervielfalt so wenig bei 

den Lehrkräften selbst bekannt? 

 Trägt die Unsicherheit der Lehrkräfte dazu bei, dass sie Thematiken von 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt nicht nähergehend betrachten und sich 

nicht informieren, sondern stattdessen Verantwortlichkeiten verschieben? 

 Wieso wird von Lehrkräften häufiger auf Aktivismus der „Betroffenen“ gesetzt 

als auf ihre Eigeninitiative? 

 Wie wirkt sich ein Leben in „falscher“ Geschlechtsidentität aus, wenn sich den 

Geschlechternormen angepasst wird? 

 Mit welchen spezifischen Konfliktthemen müssen sich Trans*Kinder und 

*Jugendliche während ihres Aufwachsens auseinandersetzen? 

 Wieso nehmen die Diskriminierungen von Trans*Kindern und *Jugendlichen in 

den weiterführenden Schulen zu? 

 Welche Rolle spielen Elternpersonen für den Umgang der Trans*Kinder und 

*Jugendlichen mit ihrem Trans*Sein? 

Unter anderem gilt es zukünftig diese Fragen zu klären (vielleicht auch von 

Kindheitswissenschaftler_innen), um noch einen umfassenderen Blick auf die 

Thematik Trans* bei Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Dadurch können weitere 

Anknüpfungspunkte für Veränderungsbedarfe gefunden werden und in Umsetzung 

dieser Unterstützung für Trans*Kinder und *Jugendliche bieten. Einige konnten 

innerhalb der Arbeit schon identifiziert werden. Deren Umsetzung braucht jedoch 

neben Zeit für das Annehmen von Veränderungen vorrangig ein Umdenken und eine 

Sensibilisierung des Umfeldes. Damit kann der Blick geöffnet werden, den anderen 

Geschlechtervarianzen genauso eine Chancengleichheit und Wichtigkeit 

einzuräumen, wie der aktuell noch dominanten Heteronormativität und 

Cis*Geschlechtlichkeit. Diese Betrachtung kann vor allem auch die Kinder und 

Jugendlichen im Ganzen in den Blick nehmen und nicht nur auf diesen Aspekt ihres 

Seins beschränkt sein. Bis dahin mag es noch ein langer Weg sein, aber jeder Weg 

beginnt ja bekanntlich mit dem ersten Schritt, also warum nicht diesen Weg 

beschreiten? 
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